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07.07.21 Bekanntmachung der Satzung über die Erhebung von Ent- 283
gelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung -Entgeltsatzung
Abwasserbeseitig u n g - der Verbandsgemeinde (Verbands-
Gemeindewerke) Kirchheimbolanden

ll. Bekanntmachunq anderer Behörden

Dätum lnhalt Seite

07.07.21 Bekanntmachung der 16. Sitzung des Stadtrates der Stadt
Kirchheimbolanden am 14.07 .2021

07.07.21 Bekanntmachung der Satzung über die Entwässerung und
den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungs-
ei n richtu ng -Al lgemei ne E ntwässseru n gssatzu ng- der
Verbandsgemeinde (Verbandsgemeindewerke) Kirchheim-
bolanden

05.07 .21 Bekanntmachung der Kreisverwaltung Donnersbergkreis
über die Genehmigung der Veräußerung des nachstehenden
Grundbesitzes, Gemarkung Kriegsfeld

06.07.21 Bekanntmachung der Kreisvenrualtung Donnersbergkreis
über die Genehmigung der Veräußerung des nachstehenden
Grundbesitzes, Gemarkung Kriegsfeld

Horausgebor und verantwortllch: Verbandsgemelndeverualtung Klrchhelmbolanden

Das Amtsblatt erschsint nach Bedarf frsitags und ist bei der VerbandsgomeindevaMaltung Kirchheimbolanden,
Rathaus und in den Ortsgemeinden kostenlös erhältlich. Abonnoment ist gegen Erstattung der Portokoston möglich.

Besuchzeiten der Verbandsoomeindoverwaltuno Kirchheimbolanden. Neue Allae 2:
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Montag
Dienstag
Mittwochs
Donnerstag
Freitag

8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16,00 Uhr
12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
12.00 Uhr und nachmittags geschlossen

12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
12.00 Uhr

8.00 Uhr bis
8,00 Uhr bis
8.00 Uhr bis
8.00 Uhr bis

vg@kirch heimbolanden.de
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Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaus-
haltssatzung mit -plan Nr. 1 der Ortsgemeinde Kriegsfeld für das Jahr 2021 und
die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Nachtragshaushaltssatzung und -plan Nr. 1 der Ortsgemeinde Kriegsfeld für
das Jahr 2021

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit-plan
und Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2021 mit dem Nach-
tragshaushaltsplan und seinen Anlagen wurde am 07.07.2021 dem Gemeinderat
zugeleitet.

1. Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2021 liegt mit
dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen
Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung (Rathaus, Neue Allee 2,
67292 Kirchheimbolanden) bis zur Beschlussfassung über die Nachtrags-
haushaltssatzung durch den Ortsgemeinderat zur Einsichtnahme aus. Auf-
grund der aktuellen Situation ist das Rathaus bis auf weiteres geschlossen.
Wir bitten deshalb um vorherige telefonische Anmeldung.
Außerdem stehen die Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2A21 mit
dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen im lnternet unter
https ://www. ki rc h h ei m bo I a n den. de/de/krieosfeld- rathaus-
fi n a n ze n lh a u sh altssatz u n s e n - u n d- h a u s h a lts p I ae n e- k ri essfe I d. htm I
zur Einsichtnahme bereit.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Kriegsfeld haben die
Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung (vom
12.07.2021 bis 26.07.2021) bei der Verbandsgemeindevenrualtung, Neue Allee
2, 67292 Kirchheimbolanden, Vorschläge zum Entwurf der Nachtragshaus-
haltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2021 mit dem Nachtragshaushaltsplan und
seinen Anlagen, einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Ver-
bandsgemeindeverwaltung oder an den Ortsbürgermeister, Neue Allee 2,

67292 Kirchheimbolanden, oder elektronisch an vg@kirchheimbolanden.de
einzureichen. Der Ortsgemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss
über die Nachtragshaushaltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegan-
genen Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Kirchheimbolanden, 07 .07 .2021
Ve rba nd sgemei nd eve rwa ltu n g

gez. Haas

(Haas)
Bürgermeister
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07.07.2021 BiVFr

BEKANNTMACHUNG

Die 16. Sitzung des Stadtrates der Stadt Kirchheimbolanden in der Wahlzeit 201912024 findet
am

Mittwoch, 14. Juli 2021,19:00 Uhr

in der Aula des Nordpfalzgymnasiums, Dr.*Heinrich-von-Brunck-Str. 47a, Kirchheimbolanden
statt.

Tagesordnung:

Nr. Taqesordnungspunkt

--l
rl

(

1

2.

3.

4.

öffentlicher Teil
Beratung und Beschlussfassung über eingereichte Vorschläge nach $ 97 Abs. 1

GemO zur Nachtragshaushaltssatzung mit -plan Nr. 1 für das Jahr 2021

Beratung und Beschlussfassung über die Nachtragshaushaltssatzung mit -plan Nr
1 fürdas Jahr2021
Widmung eines Teilstücks der Erschließungsstraße im Gewerbegebiet
"Bischheimer Kreuzung Süd"

Beratung und Beschlussfassung über die grundsätzliche Erstellung eines
Parkraumbewirtschaftungskonzeptes sowie über die Erhebung von Parkgebühren

Nicht öffentlicher Teil
G ru ndstücksangelegen heiten5

'|,ll',L-
(Dr. Muchow)
Stadtbürgermeister

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes stehen für die öffentlichkeit nur begrenzte
Kapazitäten zur Verfügu ng.
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über die Entwässerung und den Anschluss
an d ie öffentl iche Abwasserbeseiti g u n gsei n richtu n g

- Allgemeine Entwässerungssatzung -

der

Verbandsgemeinde
(Ve rba n ds g e m e i n d ewe rke )

Kirchheimbolanden

vom

07 .07.2021

in der ab

K OB

Satzung

01, August 2021

gültigen Fassung
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Satzung über die Entwässerung und

den Anschluss an die öffentliche

Abwasserbeseitigu ngsei n richtu ng

- Allgemeine Entwässerungssatzung -
der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

vom 07.O7.2021

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund der 9$ 24 und 26 der Gemeindeordnung für Rhein-

land-Pfalz (GemO) sowie des 5 57 Abs. 1 des Landeswassergesetzes (LWG) folgende Satzung

beschlossen, die hiermit bekan ntgemacht wird :
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512

513

514

5rs

s16

517

s18

Allgemeines.....,.....,....

Begriffsbestimmungen

Ansch luss- und Benutzu ngsrecht

Ausschluss und Beschränkungen des Anschlussrechtes

Ausschluss und Beschränkung des Ben utzungsrechtes.

Abwasseruntersuchungen ......,....

Anschlusszwang

.. Benutzungszwang

Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang

Grundstücksansch lüsse

G ru n dstü cksentwässeru ngsa n lagen

Hebeanlagen, Pumpen, Abscheider

Abwassergruben

Kleinkläranlagen.........

Kleinkläran lagen mit weitergehender Abwasserrein igung...". " "'.'.

N ied ersch lagswasserbewirtsch aftu ng

Antrag auf Anschluss u nd Ben utzung, Geneh migung'."..'.'..'

Ab n ah m e u nd Prüfu n g der G ru n dstü cksentwässeru n gsa n la gen, Zutrittsrecht
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$r
Allgemeines

(1) Die Verbandsgemeinde betreibt in ihrem Gebiet die Abwasserbeseitigung als öffentliche Einrich-

tung. Das Betreiben der öffentlichen Einrichtung beinhaltet

1. das Sammeln, Ableiten und Behandeln des Abwassers in Abwasseranlagen,

Z. die Abfuhr des in geschlossenen Gruben anfallenden Abwassers und die Entsorgung über die

Abwasseranlagen und

3. den Bau und die Unterhaltung von nach dem 01.01.199L erforderlichen Kleinkläranlagen, das

Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und dessen ord-

nungsgemäße Beseitigung bzw, Verwertung'

(2) Die Art der Entwässerung (Mischsystem, Trennsystem, modifiziertes Misch-/Trennsystem

u.a.) ist aus dem Abwasserbeseitigungskonzept entnommen, auf das insofern Bezug ge-

nommen wird. Die Ausweisung hat keine rechtsbegründende Wirkung. lnhaltliche oder

flächenmäßige Anderungen der Entwässerung werden öffentlich bekannt gemacht.

(3) Art und Umfang der öffentlichen Abwasseranlagen sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung

und ihres Ausbaus (Erweiterung, Erneuerung, Verbesserung und Umbau) bestimmt die

Verbandsgemeinde im Rahmen der hierfür geltenden Gesetze und sonstigen rechtlichen

Bestimmungen unter Berücksichtigung ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Ein

Rechtsanspruch auf Herstellung neuer oder den Aus- und Umbau bestehender öffentli-

cher Abwasseranlagen besteht nicht.

(a) Für die nach 5 59 LWG von der öffentlichen Abwasserbeseitigung freigestellten Grund-

stücke gelten die 55 5,6,I!, L2, !8,20 und 2L dieser Satzung sinngemäß.

5z
Begriffsbestimmungen

1". öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung:

Zur öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung gehören alle öffentlichen Abwasseran-

lagen.

2. öffentliche Abwasseranlage:

öffentliche Abwasseranlagen haben den Zweck, das im Verbandsgemeindegebiet anfal-

lende Abwasser zu sammeln, den Abwasserbehandlungsanlagen zuzuleiten und zu reini-

gen.

Zu den öffentlichen Abwasseranlagen gehören die Kläranlagen, Verbindungssammler,

Hauptsammler, Regenrückhaltebecken, Regenentlastungsanlagen, Pumpwerke, gemein-

schaftlich genutzte Anlagen- und Anlagenteile (insbesondere bei Zweckverbänden), und

die Flächenkanalisation (Kanalnetz innerhalb und außerhalb des öffentlichen Verkehrs-

raums).

259
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Zu den öffentlichen Abwasseranlagen gehören weiterhin Anlagen zur Niederschlagswas-

serbeseitigung (2.8. Versickerungsanlagen, Mulden, Rigolen, offene und geschlossene

Gräben), soweit sie keine natürlichen Gewässer im Sinne des Landeswassergesetzes sind

und der öffentlichen Abwasserbeseitigung dienen.

Zu den öffentlichen Abwasseranlagen gehören auch Kleinkläranlagen, die nach dem

01.01.1991 erforderlich wurden, sowie alle Anlagen und Anlagenteile für die Abfuhr und

Behandlung von Abwasser aus abflusslosen Gruben und von Fäkalschlamm aus Kleinklär-

anlagen die ihrer Funktion nach der Abfuhr und Behandlung von Abwasser dienen.

Zu den öffentlichen Abwasseranlagen zählen auch Anlagen Dritter, die die Verbandsge-

meinde als Zweckverbandsmitglied, auf Grund einer Zweckvereinbarung oder eines pri-

vatrechtlichen Vertrages in Anspruch nimmt'

3. Abwasser:

Abwasser im Sinne dieser Satzung ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaft-

lichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser (Schmutzwas-

ser) und das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen

abfließende und zum Fortleiten gesammelte Wasser (Niederschlagswasser), soweit dieses

nach den Vorgaben des 5 58 Abs. 1 Nr. 2 LWG nicht am Ort des Anfalls verwertet oder

ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit in anderer Weise beseitigt werden

kann, sowie sonstiges zusammen mit Schmutz- oder Niederschlagswasser in Abwasseran-

lagen abfließendes Wasser.

4. Grundstücksanschluss:

Grundstücksanschluss ist der Verbindungskanal nach 5 10 Abs. 1 und 2 zwischen dem Ka-

nal (Verbindungssammler, Hauptsammler, Flächenkanalisation) und der Grundstücks-

grenze zum öffentlichen Verkehrsraum. Grenzt das Grundstück nicht unmittelbar an den

öffentlichen Verkehrsraum an, so endet der Grundstücksanschluss an der Grenze des öf-

fentlichen Verkehrsraums.

Liegt der Kanalaußerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes, gilt als Grundstücksanschluss

der Verbindungskanal zwischen Grundstücksgrenze und Kanal. Liegt der Kanal auf dem

anzusch ließenden Grundstück, gilt der Anschlussstutzen als Grundstücksanschluss.

5. Grundstück:

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück gemäß Grundbuchrecht. Als

Grundstück gilt darüber hinaus unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder zu-

sammenhängende, angeschlossene oder anschließbare Grundbesitz, der eine wirtschaft-

liche Einheit bildet. Befinden sich auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen, oder

sind solche vorgesehen, können für jede dieser Anlagen die für Grundstücke maßgeblichen

Vorschriften dieser Satzung entsprechend angewandt werden; die Entscheidung hierüber

trifft die Verbandsgemeinde'

Verbandsgemeindewerke Kirchheimbolanden
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6. Grundstückseigentümer:

Grundstückseigentümer ist derjenige, der im Grundbuch als Eigentümer eingetragen ist.

lhm gleichgestellt sind nach dieser Satzung Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer,

Nießbraucher und solche Personen, die die tatsächliche Gewalt über eine bauliche Anlage

oder ein Grundstück ausüben. Soweit bei Eigentumswohnanlagen ein Verwalter bestellt

ist, ist dieser Vertreter der Adressaten aus den Rechtsverhältnissen dieser Satzung. Bei

mehreren Eigentümern einer wirtschaftlichen Einheit kann sich die Verbandsgemeinde an

jeden einzelnen halten.

7. Grundstücksentwässerungsanlagen:

Grundstücksentwässerungsanlagen sind Einrichtungen, die der Sammlung, Vorbehand-

lung, Prüfung und Ableitung des Abwassers bis zum Grundstücksanschluss dienen. Hierzu

gehören Kleinkläranlagen, die bis zum 01.01.L991 erforderlich wurden, sowie Abwasser-

gruben.

8. Kanäle:

Kanäle sind die Flächenkanalisation, Verbindungssammler und Hauptsammler zum Sam-

meln des Abwassers im Entsorgungsgebiet.

9. Abwassergruben:

Abwassergruben sind abflusslose Gruben, die der Sammlung des auf einem Grundstück

anfallenden Schmutzwassers dienen, soweit für das Grundstück keine Anschlussmöglich-

keit an die leitungsgebundene Abwasserbeseitigungseinrichtung besteht.

10. Kleinkläranlagen:

Kleinkläranlagen dienen der Behandlung und Beseitigung des auf einem Grundstück anfal-

lenden Schmutzwassers, soweit dafür keine Anschlussmöglichkeit an die leitungsgebun-

dene Abwasserbeseitigungseinrichtung besteht'

11. Einrichtungen der Straßenentwässerung und der Außengebietsentwässerung

Keine Anlagen der Abwasserbeseitigung sind solche Einrichtungen, die ausschließlich der

Stra ßenentwässeru n g oder d er Au ßen gebietsentwässeru ng d ien en.

12. Technische Bestimmungen

Die nachfolgenden technischen Normen bzw. Regeln, auf die in dieser Satzung verwiesen

wird, sind Bestandteil dieser Satzung und können bei dem Einrichtungsträger während der

Dienststunden eingesehen werden :

t. DWA-M 115 -Teil 2 (zu 5 5 Abs.3 und zu Anhang L)-zugelassene Einleitungen;

Z. DIN EN 752, DIN EN 12056 sowie DIN 1986 (Restnorm), Teile 3, 4,30 und 100 (zu

5 11 Abs. L) - Grundstücksentwässerungsanlagen;

Verbandsgemeindewerke Kirchheimbolanden
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3. DIN 4261, Teil 2 (zu $ 1a) - Kleinkläranlagen;

4. DWA-A 138 (zu Anhang 2 Buchstabe d)) - Versickerungsanlagen;

5. DtN EN 1825 und DIN 4040-100 (zu 512Abs.2)-Abscheideanlagen für Fette;

6. DIN EN 858 und DtN 1999 - L00 (zu 5 12 Abs. 2) - Abscheideanlagen für Leicht-

flüssigkeiten;

7. lnformation zum Betrieb von Ab.scheideanlagen (Fettabscheider) der Verbands-

gemeindewerke Kirchheimbolanden (zu S 12 Abs' 2)

g. Merkblatt für die Kontrolle und Wartung von Sickeranlagen - Ausgabe 2002 -
der Forschungsanstalt für Straßen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe,,Erd- und

Grundbau" (zu Anhang 2 Buchstabe f)).

$s
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Grundstückseigentümer ist berechtigt, den Anschluss seines Grundstückes an die

Abwasserbeseitigungseinrichtung zu verlangen (Anschlussrecht). Dieses Recht erstreckt

sich nur auf solche Grundstücke, die durch betriebsfertige Abwasseranlagen oder Teile

hiervon erschlossen sind oderfür die ein Leitungsrecht zu solchen Anlagen (z'8. durch ei-

nen öffentlichen Weg, einen dem Grundstückseigentümer gehörenden Privatweg oder

durch eine im Grundbuch eingetragene Dienstbarkeit) besteht. Die Herstellung neuer o-

der die Erweiterung oder Anderung bestehender Anlagen kann nicht verlangt werden'

(2) Jeder Grundstückseigentümer ist berechtigt, in die betriebsfertigen Abwasseranlagen o-

der Teile hiervon nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen, dieser Satzung und der

technischen Vorschriften für den Bau und Betrieb von Grundstücksentwässerungsanlagen

das auf seinem Grundstück anfallende Abwasser einzuleiten (Benutzungsrecht)' Dies gilt

auch für sonstige zur Nutzung eines Grundstückes oder einer baulichen Anlage Berech-

tigte.

(3) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich auch auf Anlagen Dritter, soweit die

Verbandsgemeinde über den Anschluss und die Benutzung wie bei eigenen Anlagen ver-

fügen kann.

5+
Ausschluss und Beschränkungen des Anschlussrechtes

(1) Die Verbandsgemeinde kann den Anschluss von Grundstücken an die öffentliche Abwas-

seranlage versagen, wenn der Anschluss technisch oder wegen eines damit verbundenen

unverhältnismäßig hohen Aufwandes nicht möglich ist. Der Anschluss kann auch nach

Maßgabe der in 5 5 Abs. 5 geregelten Tatbestände der Niederschlagswasserbewirtschaf-

tung ganz oder teilweise ausgeschlossen werden. Der Anschluss ist dann zu genehmigen,

262
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wenn Grundstückseigentümer sich zuvor verpflichten, die dadurch entstehenden Bau-

und Folgekosten zu übernehmen.

(2) Für die Entwässerung von Grundstücken, für die kein Anschlussrecht vorliegt, gelten,

wenn keine Befreiung nach $ 59 Abs. 2 oder Abs. 3 LWG ausgesprochen ist, die Bestim-

mungen über die nicht leitungsgebundene Abwasserbeseitigung ($$ fg, 14 und 15) dieser

Satzu ng.

(3) Solange Grundstücke nicht unmittelbar durch einen betriebsfertigen Kanal erschlossen

sind, kann dem Grundstückseigentümer auf Antrag widerruflich auf seine eigenen Kosten

ein provisorischer Anschluss an einen anderen betriebsfertigen Kanal gestattet werden.

Der provisorische Anschluss ist von dem Grundstückseigentümer zu unterhalten, zu än-

dern und zu erneuern. Die Verbandsgemeinde bestimmt die Stelle des Anschlusses, die

Ausführung und die Wiederherstellung der für den provisorischen Anschluss in Anspruch

genommenen Verkehrsflächen. Werden die Voraussetzungen für den Anschluss- und Be-

nutzungszwang (SS 7, B dieser Satzung) geschaffen, so hat der Grundstückseigentümer

den provisorischen Anschluss auf seine Kosten stillzulegen oder zu beseitigen.

5s
Ausschluss und Beschränkung des Benutzungsrechtes

(1) Dem Abwasser dürfen Stoffe nicht beigefügt werden, die

- die Reinigungswirkung der Kläranlagen, den Betrieb der Schlammbehandlungsanla-

gen und die schlammbeseitigung und -verwertung beeinträchtigen,

- die öffentlichen Abwasseranlagen angreifen, ihre Funktionsfähigkeit oder Unterhal-

tung behindern oder gefährden,

- die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren Gesundheit beeinträchtigen

- sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere auf die Gewässer auswirken.

lnsbesondere sind ausgeschlossen:

L Stoffe - auch in zerkleinertem Zustand - die zu Ablagerungen oder Verstopfungen in

den öffentlichen Abwasseranlagen führen können; dies sind insbesondere Faser-

stoffe, Feuchttücher, Küchentücher, Küchenabfälle, Pappe, Asche und alle flüssigen

Stoffe, die aushärten (2. B. Kunstharze); weiterhin gehören dazu Schlachtabfälle,

Gülle, Dung, Treber, Hefe sowie jegliche Bauabfälle, wie z. B. Schutt, Sand, Kies, Ze-

ment oder Bitumen;

Z. feuergefährliche, explosive, giftige, fett- oder ölhaltige Stoffe wie Benzin, Phenole, öle

und dgl., Säuren, Laugen, Salze, mit Krankheitskeimen behaftete Stoffe, radioaktive

Stoffe, Reste von Pflanzenschutzmitteln oder vergleichbaren Chemikalien, Blut, Arz-

neimittel, Desinfektionsmittel, Kühl- und Frostschutzmittel, der lnhalt von Chemietoi-

letten sowie alle übrigen Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgung einer

Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreicherungsfähigkeit oder einer krebserzeugenden,

fruchtschädigenden oder erbgutverändernden Wirkung als gefährlich zu bewerten

sind wie Schwermetalle, halogenierte Kohlenwasserstoffe, polyzyklische Aromate;
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3. Abwässer aus der Tierhaltung, Silosickersaft und Molke;

4. faulendes und sonst übelriechendes Abwasser, z.B. milchsaure Konzentrate, Kraut-

wasser;

5. Abwasser, das schädliche oder belästigende Gase oder Dämpfe verbreiten kann;

6. Hefe und Trubstoffe aus der Weinbereitung mit Ausnahme der Mengen, die nach dem

Stand der Kellertechnik nicht aus dem Abwasser ferngehalten werden können;

7. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Abwassers in der Kläranlage

oder des Gewässers führen;

B. alle weiteren stoffe, die gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz in der jeweils gültigen Fas-

sung ordnungsgemäß als Abfall zu entsorgen sind;

g. Einleitungen, für die eine nach S 58 WHG i. V. m. S 61 LWG erforderliche Genehmigung

nicht vorliegt oder die den Genehmigungsanforderungen nicht entsprechen.

Vor Einleitung von Kondensaten aus Brennwertfeuerstätten ist bei einer Nennwärmeleis-

tung von über 25 kW bei Ölfeuerungsanlagen, 50 kW bei Feuerungsanlagen mit festen

Brennstoffen bzw. 200 kW bei Gasfeuerungen eine Neutralisation erforderlich' tm Übri-

gen darf das Kondensat unbehandelt eingeleitet werden, sofern eine ausreichende Durch-

mischung mit dem übrigen häuslichen Abwasser gewährleistet ist'

Biologisch schwer oder nicht abbaubare Stoffe dürfen nur nach Zustimmung durch die

Verbandsgemeinde für eine befristete Übergangszeit eingeleitet werden' Als biologisch

schwer bzw, nicht abbaubar gelten Stoffe, deren CSB-Konzentration sich durch ein Ab-

bauverfahren von 24 stunden Dauer unter Einsatz eines normierten Belebtschlamman-

teils, der aus der zugehörigen Kläranlage entnommen wird, nicht um mindestens 50 %

reduziert hat,

(2) Die Benutzung ist ausgeschlossen, soweit dem Grundstückseigentümer die Abwasserbe-

seitigungspflicht nach $ 59 Abs. 2 oder Abs. 3 LWG übertragen wurde'

(3) Abwasser darf in der Regel in Abwasseranlagen nicht eingeleitet werden, wenn die in An-

hang 1 aufgeführten Richtwerte, die Bestandteil dieser Satzung sind, überschritten wer-

den (entspricht DWA-M 115 - Teil 2 in der Fassung Juli 2005). Diese werte sind an der

Einleitungsstelle in die Abwasseranlagen einzuhalten. Hierbei ist die Zweistundenmisch-

probe maßgebend.

(4) Die Verbandsgemeinde kann im Einzelfall über die Richtwerte des Anhangs t hinaus wei-

tergehende Anforderungen an die eualität des Abwassers an der Übergabestelle oder am

Anfallsort stellen, wenn dies für den Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen erforder-

lich isu sie kann die Einleitung auch von einer Vorbehandlung, Rückhaltung oder speiche-

rung abhängig machen.

(5) Die Verbandsgemeinde kann nach Maßgabe der der Niederschlagswasserbeseitigung zu-

grundeliegenden Entwässerungsplanung die Einleitung von Niederschlagswasser ganz o-

der teilweise ausschließen oder von einer Vorbehandlung, Rückhaltung oder Speicherung

abhängig machen, wenn seine Beschaffenheit oder Menge dies insbesondere im Hinblick
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auf den Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen oder auf sonstige öffentliche Belange

erfordert. Die Verbandsgemeinde kann den Ausschluss der Einleitung nach Satz L auch

mit der Festsetzung verbinden, das Niederschlagswasser einer Verwertung auf dem

Grundstück oder einer schadlosen Ableitung zuzuführen'

(6) Wasser, das kein Schmutz- oder Niederschlagswasser ist (2.8. aus Grundstücksdränagen,

Quellen und Gewässern), darf nicht eingeleitet werden'

(7) Die Verbandsgemeinde kann vom Grundstückseigentümer bzw. Benutzer der Abwasser-

anlage Erklärungen und Nachweise darüber verlangen, dass

1. keine der in Abs. L genannten Stoffe eingeleitet werden,

2. die nach Abs. 3 und 4 bestimmten Richt- oder Grenzwerte eingehalten werden,

3. die Erfordernisse nach Abs. 5 eingehalten werden,

4. entsprechend Abs. 6 verfahren wird.

ln Einzelfällen können Ausnahmen widerruflich zugelassen werden, wenn öffentliche Be-

lange nicht entgegenstehen, die Versagung der Ausnahme eine unbillige Härte bedeuten

würde und der Antragsteller die entstehenden Mehrkosten übernimmt.

Se
Abwasseruntersuchungen

(1) Die Verbandsgemeinde ist berechtigt, jederzeit die Grundstücksentwässerungsanlagen

darauf zu überprüfen oder überprüfen zu lassen, ob die Einleitungsbedingungen nach 5 5

dieser Satzung eingehalten werden. Sie kann zu diesem Zweck auch jederzeit Proben aus

den Abwasseranlagen entnehmen und untersuchen oder Messgeräte in den Revisions-

schächten/Revisionsöffnungen installieren. Soweit kein/e Revisionsschacht/Revisionsöff-

nung vorhanden ist, ist die Verbandsgemeinde berechtigt, sonstige zur Messung erforder-

liche Maßnahmen zu ergreifen.

(2) Die Verbandsgemeinde ist berechtigt, jederzeit die Abwässer aus Abwassergruben und

aus Kleinkläranlagen auf die Einhaltung der allgemeinen Richtwerte des Anhangs L oder

auf die in der entsprechenden wasserrechtlichen Erlaubnis festgesetzten Parameter zu

überprüfen oder überprüfen zu lassen. Die Abwasseruntersuchungen erfolgen durch qua-

lifizierte Stichprobe. Die Maßgaben für die Analysen- und Messverfahren zu I 4 Abwas-

serverordnung sind zu beachten.

(3) Die Kostentragungspflicht für die Überwachungsmaßnahmen nach Abs. 1 und 2 richtet

sich nach der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung'

(4) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Verbandsgemeinde die für die Prüfung

der Grundstücksentwässerungsanlage und des Abwassers erforderlichen Auskünfte zu er-

teilen. Das Zutrittsrecht zum Grundstück richtet sich nach 5 18 dieser Satzung.
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(5) Werden bei einer Untersuchung des Abwassers Verstöße gegen 5 5 dieser Satzung festge-

stellt, haben die Grundstückseigentümer oder die sonstigen zur Nutzung des Grundstü-

ckes oder der baulichen Anlage Berechtigten diese unverzüglich abzustellen.

5z
Anschlusszwang

(1) Die nach $ 3 dieser Satzung zum Anschluss Berechtigten sind verpflichtet, Grundstücke

auf denen Abwasser anfällt oder anfallen kann, an die Abwasserbeseitigung anzuschlie-

ßen (Anschlusszwang), sobald diese bebaut oder mit der Bebauung begonnen und die

Grundstücke durch eine betriebsfertige Abwasseranlage erschlossen sind. Befinden sich

auf einem Grundstück mehrere räumlich und funktional getrennte Gebäude, in denen o-

der durch die Abwasser anfällt oder anfallen kann, so sind diese anzuschließen' Die be-

triebsfertige Herstellung der Abwasseranlagen, die nach lnkrafttreten dieser Satzung fer-

tig gestellt werden, macht die Verbandsgemeinde öffentlich bekannt. Mit dem Vollzug der

öffentlichen Beka n ntm ach u n g wird d er Ansch lusszwan g wi rksa m'

(2) Die Anschlussnehmer sind verpflichtet, binnen zwei Monaten nach einer öffentlichen Be-

kanntmachung oder Mitteilung über die Anschlussmöglichkeit den Anschluss des Grund-

stückes an die betriebsfertige Abwasseranlage vorzunehmen' Sie haben eine ggf. erfor-

derliche rechtliche sicherung des Durchleitungsrechts über Fremdgrundstücke durch eine

im Grundbuch einzutragende Dienstbarkeit zu gewährleisten und gegenüber der Ver-

bandsgemeinde bei Aufforderung in der Regel binnen drei Monaten nachzuweisen'

(3) Bei Neu- und Umbauten von baulichen Anlagen durch Grundstückse.igentümer kann die

Verbandsgemeinde von diesen verlangen, dass Vorkehrungen für den späteren Anschluss

an die Abwasseranlagen getroffen werden'

(a) unbebaute Grundstücke sind anzuschließen, wenn dies im lnteresse des wohls der Allge-

meinheit geboten ist. lm Übrigen können diese Grundstücke auf Antrag angeschlossen

werden,

(5) Besteht zu einer Abwasseranlage/einem Kanal kein natürliches Gefälle, so ist der Grund-

stückseigentümer zum Einbau und Betrieb einer Hebeanlage oder vergleichbarem (z,B'

pumpstation oder Druckentwässerung) verpflichtet, um einen rückstaufreien Abfluss zu

erreichen.

(6) Nicht dem Anschlusszwang unterliegt Niederschlagswasser, wenn es am Ort des Anfalls

verwertet oder ohne Beeinträchtigung des wohls der Allgemeinheit in anderer weise be-

seitigt werden kann.

$s
Benutzungszwang

(1-) Das gesamte, auf einem angeschlossenen Grundstück anfallende Abwasser ist in die öf-

fentlichen Abwasseranlagen einzuleiten
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(2) Nicht dem Benutzungszwang unterliegt

t. Abwasser, das nach $ 5 der Satzung ausgeschlossen ist,

2. Abwasser, für das dem Grundstückseigentümer gem. 5 59 Abs. 2 oder Abs. 3 LWG die

Beseitigu ngspflicht übertragen wu rde,

3. Niederschlagswasser, wenn es am Ort des Anfalls verwertet oder ohne Beeinträchti-

gung des Wohls der Allgemeinheit in anderer Weise beseitigt werden kann.

5g
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Der Grundstückseigentümer kann vom Anschluss- und Benutzungszwang befristet oder

unbefristet, ganz oder teilweise befreit werden, soweit der Anschluss des Grundstücks

auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls eine unbillige und unzu-

mutbare Härte wäre. Ein Befreiungsantrag ist schriftlich unter Angabe der Gründe spätes-

tens einen Monat vor dem Zeitpunkt zu stellen, zu dem die Befreiung vom Anschluss-

zwang wirksam werden soll; in den Fällen des 5 15 Abs. 1 dieser Satzung müssen Anträge

zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung bei der Verbandsgemeinde gestellt

werden,

(2) Will der Grundstückseigentümer die Befreiung nicht mehr oder nur noch eingeschränkt in

Anspruch nehmen, gelten die Bestimmungen dieser Satzung insoweit wieder in vollem

Umfang.

(3) Eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang kann jederzeit widerrufen werden.

Die Verbandsgemeinde hat sie zu widerrufen, wenn das Gemeinwohl oder Dritte gefähr-

det, insbesondere gesundheitsgefährdende Missstände zu beseitigen sind. Für Grundstü-

cke, die auf das Schmutzwasser bezogen vom Anschluss- und Benutzungszwang befreit

sind, gelten die Bestimmungen über die nicht leitungsgebundene Abwasserbeseitigung

($5 fg, 14 und 15) dieser Satzung.

$ro
Grundstücksa nschl üsse

(1) Die Verbandsgemeinde stellt den für den erstmaligen Anschluss eines Grundstücks not-

wendigen Grundstücksanschluss entsprechend dem von ihr vorgehaltenen Entwässe-

rungssystem bereit. Werden Gebiete im Trennsystem entwässert, gelten die Grundstücks-

anschlüsse für Schmutz- und Niederschlagswasser als ein Anschluss. Die Grundstücksan-

schlüsse werden ausschließlich von der Verbandsgemeinde hergestellt, unterhalten, er-

neuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. Das Schmutz- und Niederschlagswasser ist

den jeweils dafür bestimmten Leitungen zuzuführen.
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(2) Art, Ausführung, Zahl und Lage der Grundstücksanschlüsse, insbesondere Eintrittsstelle

und lichte Weite, sowie deren Anderung werden nach Anhörung des Grundstückseigen-

tümers und unter Berücksichtigung seiner berechtigten lnteressen von der Verbandsge-

meinde bestimmt.

(3) Die Verbandsgemeinde kann auf Antrag mehr als einen Grundstücksanschluss zulassen,

soweit sie es fürtechnisch notwendig erachtet. Diese Grundstücksanschlüsse sind zusätz-

liche Grundstücksanschlüsse. Abs. 1 gilt entsprechend'

(a) Die Verbandsgemeinde kann in Ausnahmefällen den Anschluss mehrerer Grundstücke an

einen gemeinsamen Grundstücksanschluss zulassen. Dies setzt voraus, dass die beteilig-

ten Grundstückseigentümer die Verlegung, Unterhaltung und Benutzung der Grundstück-

sentwässerungsanlage auf dem jeweiligen fremden Grundstück durch eine im Grundbuch

einzutragende Dienstbarkeit gesichert haben'

(5) lst ein Grundstück an mehr als einen Grundstücksanschluss angeschlossen, so gilt als

Grundstücksanschluss im Sinne des $ 10Abs. l dieserSatzung und der EntgeltsatzungAb-

wasserbeseitigung derjenige Grundstücksanschluss, über den der überwiegende Teil des

auf dem Grundstück anfallenden Schmutzwassers abgeleitet wird. Alle weiteren Grund-

stücksanschlüsse gelten als zusätzliche Grundstücksanschlüsse im Sinne der Entgeltsat-

zung Abwasserbeseitigung. Als zusätzliche Grundstücksanschlüsse gelten auch alle Leitun-

gen innerhalb des öffentlichen Verkehrsraums, die von dem Grundstücksanschluss im

Sinne des S 10 Abs. 3 Satz 1 dieser Satzung abzweigen; dies gilt insbesondere für abzwei-

gende Leitungen zum Anschluss einer DachentwässerunS'

(6) Soweit für die Verbandsgemeinde nachträglich die Notwendigkeit erwächst, weitere

Grundstücksanschlüsse zu verlegen (2.8. bei Grundstücksteilung), gelten diese als zusätz-

liche Grundstücksanschlüsse im Sinne der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung.

(7) Für Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücksanschlüssen im öffentlichen Verkehrs-

raum, die durch den Grundstückseigentümer verursacht sind, hat dieser die Kosten zu tra-

gen.

511
Grundstücksentwässerungsanlagen

(1) Der Grundstückseigentümer hat seine Grundstücksentwässerungsanlagen auf seine Kos-

ten herzustellen, zu unterhalten und nach Bedarf zu reinigen. Er hat die Verbindung seiner

G rundstücksentwässerungsanlagen mit dem G rundstücksanschluss im Einvernehmen mit

der Verbandsgemeinde herzustellen. Für jede Schmutz- und Mischwasserleitung ist ein

Revisionsschacht bzw. eine Revisionsöffnung auf dem zu entwässernden Grundstück her-

zustellen. Revisionsschächte sind so nahe wie möglich an den Grundstücksanschluss zu

setzen; sie müssen jederzeit frei zugänglich und bis auf Rückstauebene wasserdicht aus-

geführt sein. Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den allgemein anerkannten

Regeln der Technik herzustellen und zu betreiben; auf die entsprechenden technischen

Bestimmungen der DIN EN 752 (Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden) bzw.

268

Verbandsgemeindewerke Kirchheimbolanden



Allgemeine Entwässerungssatzung - 01'08'2021 - Seite 13

der DIN EN 12056 und DIN 1986 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke)

wird verwiesen'

(2) Gegen den Rückstau des Abwassers aus Kanälen hat sich jeder Grundstückseigentümer

selbst nach den jeweils in Betracht kommenden Verfahren nach dem stand der Technik

zu schützen. Als Rückstauebene gilt die Straßenhöhe an der Anschlussstelle, sofern durch

öffentliche Bekanntmachung nach $ 7 Abs. L dieser satzung nichts Anderes festgelegt ist'

Für bestehende Kanäle kann die Verbandsgemeinde die Rückstauebene anpassen' Den

betroffenen Grundstückseigentümern ist eine angemessene Frist zur Anpassung der

Gru ndstücksentwässerungsanlagen einzu räumen'

(3) Die Verbandsgemeinde ist im technisch erforderlichen umfang befugt, mit dem Bau und

der Erneuerung der Grundstücksanschlüsse einen Teil der Grundstücksentwässerungsan-

lagen, einschließlich der Revisionsschächte/Revisionsöffnungen sowie etwaiger Prüf- und

Kontrollschächte bzw. -öffnungen, herzustellen und zu erneuern' Der Aufwand ist der Ver-

bandsgemeinde vom Grundstückseigentümer zu ersetzen'

(4) Bestehende Grundstücksentwässerungsanlagen sind vom Grundstückseigentümer auf

seine Kosten zu ändern, wenn Menge und Art des Abwassers dies notwendig machen oder

die Anlagen nicht mehr den jeweils geltenden Bestimmungen i' s' d' Abs' L entsprechen'

Die Verbandsgemeinde kann eine solche Anpassung verlangen' sie hat dazu dem Grund-

stückseigentümer eine angemessene Frist zu setzen. weiterhin ist die Verbandsgemeinde

berechtigt, sich vom Grundstückseigentümer nachträglich unterlagen über die Grund-

stücksentwässerungsanlagen, insbesondere Bestandspläne, vorlegen zu lassen' soweit

dies erforderlich ist, um die Einhaltung der Anforderungen nach Abs' L sowie nach Anhang

l- dieser Satzung zu gewährleisten'

(5) Anderungen, die den Anschluss der Grundstücksentwässerungsanlage an den Grund-

stücksanschluss im öffentlichen Verkehrsraum betreffen, und die infolge einer nicht vom

Grundstückseigentümer zu vertretenden Anderung der öffentlichen Abwasseranlagen

notwendig werden, führt die Verbandsgemeinde auf ihre Kosten aus, soweit nichts ande-

res bestimmt ist. Dies gilt nicht in den Fällen, in denen Anderungen der öffentlichen Ab-

wasseranlagen auf gesetzlichen Vorgaben und darauf basierenden Anforderungen der

Wasserwirtschaft sverwaltu n g b eruhen'

(6) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage ganz oder teilweise - auch vorüberge-

hend - außer Betrieb gesetzt, so kann die verbandsgemeinde den Grundstücksanschluss

verschließen oder beseitigen. Die Kosten trägt der Grundstückseigentümer'

512
Hebeanlagen, PumPen, Abscheider

(1) Der Grundstückseigentümer hat auf seine Kosten eine Abwasserhebeanlage einzubauen

und zu betreiben und zu unterhalten, wenn dies für die Ableitung des Abwassers notwen-

dig ist. Besteht keine andere Möglichkeit, kann die Abwasserhebeanlage im Einverneh-

men mit der verbandsgemeinde in den Grundstücksanschluss eingebaut werden' satz L
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gilt sinngemäß für Pumpenanlagen bei Grundstücken, die an Abwasserdruckleitungen an-

geschlossen werden.

(2) Auf Grundstücken, auf denen Fette, Leichtflüssigkeiten wie Benzin oder Benzol sowie Öle

oder ölrückstände oder sonstige nach Abfallrecht getrennt zu entsorgende stoffe in einer

Konzentration oberhalb der Grenzwerte nach Anhang 1 Nr' 2 in das Abwasser gelangen

können, sind Vorrichtungen zur Abscheidung dieser stoffe aus dem Abwasser (Abscheider

mitdazugehörendenSchlammfängen)nachdemstandderTechnikzubetreiben,zuun-
terhalten und bei Bedarf zu erneuern. soweit im Einzelfall eine Vorbehandlung mit Leicht-

stoffabscheidern nach DrN 1999 und DrN EN g5g nicht ausreicht, um störungen in der öf-

fentlichenAbwasseranlagezuvermeiden,kanndieVerbandsgemeindedenverschärften
Grenzwert nach Anhang 1 Nr. 2 b) sowie die lnstallation wirksamerer Vorbehandlungs-

techniken fordern (2. B. Koaleszenzabscheider). Die Abscheider mit den dazugehörigen

schlammfängen sind vom Grundstückseigentümer in regelmäßigen Zeitabständen' dar-

über hinaus bei besonderem Bedarf, zu reeren und zu reinigen. Für die Beseitigung der

anfallenden stoffe gelten die Vorschriften des Abfallrechts über die Abfallbeseitigung' Der

Grundstückseigentümer hat jede Entleerung und Reinigung von Abscheidern mit den da-

zugehörigen schlammfängen der Verbandsgemeinde innerhalb von zwei wochen nach

der Entleerung mitzuteilen und nachzuweisen, wo der lnhalt verblieben ist.

(3) Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier und dergleichen sowie Handtuch-

spender mit sfUlvorrichtung dürfen nicht an Grundstücksentwässerungsanlagen ange-

schlossen werden'

$13
Abwassergruben

(1) Der Grundstückseigentümer hat auf Grundstücken, die auf Dauer nicht an Kanäle ange-

schlossensindoderangeschlossenwerdenkönnen,aufdenenaberAbwasseranfällt,aus-
reichend bemessene geschlossene Abwassergruben als Grundstücksentwässerungsanla-

gen nach dem stand der Technik zu errichten und zu betreiben; die Verbandsgemeinde

bestimmt den Zeitpunkt, bis zu dem Abwassergruben errichtet sein müssen. Die Dichtig-

keit ist der Verbandsgemeinde auf Anforderung nachzuweisen' Ausnahmen nach 5 59

Abs. 2 LWG bleiben unberührt. Das in landwirtschaftlichen Betrieben durch Viehhaltung

anfallendeAbwasseristgetrenntvomhäuslichenAbwasserzusammeln'

(2) Die Entleerung der Abwassergruben erfolgt auf mündlich oder schriftlich gestellten Antrag

des Grundstückseigentümers spätestens dann, wenn die Abwassergrube bis auf 50 cm

unterZulaufaufgefülltist,mindestensjedocheinmalproJahr'Aufanderenrechtlichen
Grundlagen beruhende weitergehende Verpflichtu ngen bleiben unberührt'

(3)AuchohnevorherigenAntragundaußerhalbdesAbfuhrplaneskanndieVerbandsge-
meindedieAbwassergrubenentleeren,WennbesondereUmständedieseserfordernoder
die Voraussetzungen für die Entleerung vorliegen und ein Antrag auf Entleerung unter-

bleibt.
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(4) Zum Abfuhrtermin hat der Grundstückseigentümer die Abwassergrube freizulegen und

die Zufahrt zu gewährleisten.

(5) Das Abwasser ist der Verbandsgemeinde zu überlassen (Benutzungszwang). Es geht mit

der übernahme in das Eigentum der Verbandsgemeinde über. Sie ist nicht verpflichtet,

darin nach verlorenen Gegenständen zu suchen oder suchen zu lassen. Werden Wertge-

genstände gefunden, sind sie als Fundsachen zu behandeln.

(6) Abwassergruben sind außer Betrieb zu setzen, sobald eine Abwasserbeseitigung durch

eine der Entwässerungsplanung entsprechende zentrale oder gemeinschaftliche Abwas-

seranlage der Verbandsgemeinde möglich ist. Die Verbandsgemeinde teilt dem Grund-

stückseigentümer diesen Zeitpunkt mit einer angemessenen Frist zur Stilllegung schriftlich

mit.

9ra
Kleinkläranlagen

(1) Die Kleinkläranlagen in privater Trägerschaft sind nach Maßgabe der erteilten wasser-

rechtlichen Erlaubnis nach dem Stand der Technik, insbesondere DIN 426tTeil2 "Klein-

kläranlagen - Anlagen mit Abwasserbelüftung", herzustellen und zu betreiben.

(2) Kleinkläranlagen sind außer Betrieb zu setzen, sobald eine Abwasserbeseitigung durch

eine der Entwässerungsplanung entsprechende zentrale oder gemeinschaftliche Abwas-

seranlage der Verbandsgemeinde vorgesehen ist, Die Verbandsgemeinde teilt dem

Grundstückseigentümer diesen Zeitpunkt mit einer angemessenen Frist zur Stilllegung so-

wie zum Anschluss an die öffentliche Einrichtung gem. 5 7 schriftlich mit.

(3) Die Entschlammung von Kleinkläranlagen in privater Trägerschaft hat der Grundstücksei-

gentümer rechtzeitig unter Beachtung der Herstellerhinweise und der DIN 4261 zu bean-

tragen; für die übrigen Anlagen erfolgt sie nach den Vorgaben der Verbandsgemeinde.

( ) Die Verbandsgemeinde ist berechtigt, die Entschlammung ohne vorherigen Antrag bzw'

außerhalb des Abfuhrplanes zu veranlassen, wenn besondere Umstände dies erfordern

oder die Voraussetzungen für die Entschlammung vorliegen. Zum Abfuhrtermin hat der

Grundstückseigentümer die Anlage freizulegen und die Zufahrt zu gewährleisten.

5ls
Klei nkläranlage mit weitergehender Abwasserreinigung

(1) Abweichend von g 13 und unberührt von den Ausnahmen nach 5 59 Abs. 2 LWG kann die

Verbandsgemeinde zur Beseitigung von häuslichem Schmutzwasser auf Antrag des

Grundstückseigentümers anstelle einer geschlossenen Grube die Errichtung einer privat

betriebenen Kleinkläranlage mit weitergehender Abwasserreinigung (z.B' Pflanzenbeet,

Membrantechnologie etc.) und Auslauf in ein Gewässer zulassen; Voraussetzung ist, dass

die wasserrechtliche Erlaubnis hierfür der Verbandsgemeinde erteilt wird und die Anlage
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(2)

nach dem Stand der Technik und den Anforderungen des LWG sowie der erteilten was-

serrechtlichen Erlaubnis errichtet und betrieben wird'

Die Verbandsgemeinde bestimmt den Zeitpunkt, bis zu dem die Anlage vorhanden sein

muss. Das Nähere ist über eine gesondert abzuschließende Vereinbarung festzulegen, die

den Anforderungen nach 5 14 genügen muss'

(1)

5ro
Niederschlagswasserbewirtschaft ung

Niederschlagswasser ist unter Beachtung der nachfolgenden Bestimmungen auf Anforde-

rung der Verbandsgemeinde auf dem Grundstück zu verwerten oder einer schadlosen

Ableitung zuzuführen'

(Z) Als dezentrale Anlagen der Niederschlagswasserbewirtschaftung können durch die Ver-

bandsgemeinde insbesondere

a) Versickerungsmulden (Versickerung über die belebte Bodenzone)

b) Mulden-Rigolen-SYsteme

c) Teiche mit Retentionszonen

d ) Regenwasserspeich er/Zistern en

verlangt werden'

soweit der Grundstückseigentümer abweichend von satz L eine Flächenversickerung be-

antragt, hat die Versickerung ebenfalls über die belebte Bodenzone zu erfolgen' Die Ver-

sickerungsfläche muss mindestens das 3-fache der angeschlossenen Fläche betragen. Der

Flächenbedarf kann auch gem. Merkblatt der Deutschen Vereinigung für wasserwirt-

schaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) A L38 ermittelt und nachgewiesen werden'

(3) Die Anlagen der Niederschlagswasserbewirtschaftung sind mit dem Entwässerungsantrag

nachzuweisen. Soweit das Niederschlagswasser einer schadlosen Ableitung zuzuführen

ist, ist in dem Entwässerungsantrag darzustellen, wie die Ableitung sichergestellt wird'

Gleichermaßen ist im Entwässerungsantrag darzustellen, wohin das Niederschlagswasser

bei der Nutzung von Niederschlagswasserbewirtschaftungsanlagen bei einer Funktions-

störung oder Überlastung derselben abfließt'

(4) Soweit die Niederschlagswasserbeseitigung über Versickerungsmulden, Mulden- Rigo-

len-Systeme oder als Flächenversickerung erfolgt, sind vom Grundstückseigentümer die

als Merkblatt des Einrichtungsträgers veröffentlichten technischen Anforderungen (s. a.

Anhang 2) zu beachten'

(5) soweit im Rahmen der Niederschlagswasserbewirtschaftung eine öffentliche Anlage der

Niederschlagswasserbeseitigung (Mulde/Mulden-Rigolen-System) in Anspruch genom-

men wird, ist der Grundstückseigentümer verpflichtet, im Falle eines unfalls bzw' einer

Kontaminierung des Bodens auf dem Grundstück die Verbandsgemeinde unverzüglich zu

unterrichten. Die Verbandsgemeinde ist berechtigt, die Grundstücksmulde bzw. Grund-
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stücksmuldenrigole sofort von der öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigung abzu-

schiebern und vom Grundstückseigentümer alle erforderlichen Maßnahmen zur Wieder-

herstellung der Funktionsfähigkeit des Entwässerungssystems einschließlich eines even-

tuell erforderlichen Bodenaustausches zur Verhinderung des Versickerns unzulässiger

Stoffe in Boden und Grundwasser zu verlangen. Kommen die Eigentümer dieser Auffor-

derung nicht nach, kann die Verbandsgemeinde auf Kosten der Eigentümer die Schäden

beseitigen.

(6) Soweit im Rahmen der Niederschlagswasserbewirtschaftung die Ableitung von Nieder-

schlagswasser in ein Gewässer erfolgt, hat jede vermeidbare Beeinträchtigung des Ge-

wässers zu unterbleiben'

(7) Soweit die Einleitung in ein Gewässer nicht als erlaubnisfrei im Sinne der gesetzlichen

Bestimmungen anzusehen ist, ist der Grundstückseigentümer verpflichtet, für diese Ein-

leitung eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen'

517
Antrag auf Anschluss und Benutzung, Genehmigung

(1) Die Verbandsgemeinde erteilt nach den Bestimmungen dieser Satzung auf Antrag eine

Genehmigung zum Anschluss an eine öffentliche Abwasseranlage und zum Einleiten von

Abwasser. Die Verbandsgemeinde zeigt jeweils durch öffentliche Bekanntmachung an/ wo

betriebsfertige Kanäle nach dem lnkrafttreten dieser Satzung verlegt worden sind' An-

träge auf Anschluss und Benutzungsind innerhalb einer Fristvon zwei Monaten nach der

öffentlichen Bekanntmachung bei der Verbandsgemeinde zu stellen.

(2) Der schriftlichen Genehmigung der Verbandsgemeinde bedürfen

a) das Anschließen der Grundstücksentwässerungsanlagen an einen Grundstücksan-

schluss. Werden während oder nach der Bauausführung diesbezügliche Anderungen

vorgenommen, ist dies der Verbandsgemeinde unverzüglich anzuzeigen und eine Ge-

nehmigung dafür einzuholen.

b) die Benutzung der Abwasseranlagen (öffentliche Abwasseranlagen, Grundstücksan-

schlüsse, Kleinkläranlagen, Abscheider und Abwassergruben) sowie die Anderung der

Benutzung.

Die Genehmigung erfolgt unbeschadet der Rechte Dritter und der sonstigen bundes- oder

landesgesetzlichen Bestim mungen'

(3) Den Anträgen ist eine der Landesverordnung über Bauunterlagen und die bautechnische

prüfung (BauuntPrüfVO)entsprechende Darstellung der Grundstücksentwässerung beizu-

fügen. Die Freistellung eines Bauvorhabens von der Baugenehmigungspflicht oder die

Durchführung eines vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens nach der LBauO entbin-

det den Grundstückseigentümer nicht von der Antragspflicht.

(4) Für neu herzustellende oder zu verändernde Anlagen kann die Genehmigung davon ab-

hängig gemacht werden, dass bereits vorhandene Anlagen, die den Vorschriften nicht ent-

sprechen, diesen angepasst oder beseitigt werden'

^t"t71{ e
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(5) Die Genehmigung des Antrages erlischt nach Ablauf eines Jahres, wenn mit den Ausfüh-

rungsarbeiten nicht begonnen oder begonnene Arbeiten länger als ein Jahr eingestellt

worden sind. Bei vorübergehenden oder vorläufigen Anschlüssen wird die Genehmigung

widerruflich oder befristet ausgesprochen'

(6) Für die Genehmigung erhebt die Verbandsgemeinde eine Verwaltungsgebühr gemäß der

Entgeltsatzu ng Abwasserb eseiti gun g'

$18
Überprüfung privater Abwasseranlagen, Zutrittsrecht

(1) Der Grundstückseigentümer hat die Fertigstellung der Grundstücksentwässerungsanlage

und deren Anschluss an den Grundstücksanschluss der Verbandsgemeinde anzuzeigen;

vorher darf die Grundstücksentwässerungsanlage nicht in Betrieb genommen und der Lei-

tungsgraben nicht verfüllt werden; dies gilt entsprechend für Anderungen an der Grund-

stücksentwässerungsanlage. Die Verbandsgemeinde ist berechtigt, die Grundstücksent-

wässerungsanlage im Hinblick auf den ordnungsgemäßen Betrieb der öffentlichen Abwas-

serbeseitigungseinrichtung vorab zu überprüfen, Werden diesbezügliche Mängel festge-

stellt, sind diese vor lnbetriebnahme der Grundstücksentwässerungsanlage zu beseitigen'

lm übrigen bleibt der Grundstückseigentümer für seine Anlage verantwortlich und die

Verbandsgemeinde haftet nicht für die fehlerfreie und vorschriftsmäßige Ausführung der

privaten G ru ndstücksentwässeru ngsanlage'

(2) Die Verbandsgemeinde ist berechtigt, die Abwasseranlagen auf den Grundstücken zu

überprüfen (Grundstücksentwässerungsanlagen, Kleinkläranlagen, Abscheider, Abwas-

sergruben, Vorbehandlungs- und Speicheranlagen). Den damit beauftragten Personen ist

zu allen Teilen der Anlagen Zutritt zu gewähren. Sie dürfen Wohnungen nur mit Einwilli-

gung des Berechtigten, Betriebs- und Geschäftsräume ohne Einwilligung nur in den Zeiten

betreten, in denen sie normalerweise für die jeweilige geschäftliche oder betriebliche

Nutzung offenstehen. Grundstückseigentümer und Besitzer sind verpflichtet, die Ermitt-

lungen und überprüfungen nach den sätzen l und 2 zu dulden und dabei Hilfe zu leisten'

Sie haben den zur prüfung des Abwassers notwendigen Einblick in die Betriebsvorgänge

zu gewähren und sonstige erforderliche Auskünfte, insbesondere zu Art und Umfang des

Abwassers und seiner Entstehung, jederzeit zu erteilen.

(3) Werden bei der überprüfung nach Abs. 2 Mängel festgestellt, hat sie der Grundstücksei-

gentümer unverzüglich zu beseitigen'

(a) Für die prüfung nach Abs. 1 und 2 erhebt die Verbandsgemeinde eine Verwaltungsgebühr

gemäß der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung'

(5) Der Zutritt zu den Abwasseranlagen ist in gleicher Weise auch dann zu gewähren, wenn

die verbandsgemeinde ihrer überwachungspflicht nach $ 59 Abs. 2 LWG für Grundstücke

nachkommt, für die sie von der Abwasserbeseitigungspflicht freigestellt wurde.
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5rg
I nformations- und Meldepflichten

(1) Wechselt das Eigentum, hat dies der bisherige Eigentümer der Verbandsgemeinde inner-

halb von zwei Wochen nach der Anderung schriftlich mitzuteilen. Dazu ist auch der neue

Eigentü me r verPflichtet'

(2) Der Grundstückseigentümer hat den Abbruch eines angeschlossenen Gebäudes oder eine

Veränderung, die den Grundstücksanschluss betrifft, der Verbandsgemeinde einen Monat

vorher mitzuteilen.

(3) Die Nutzung von Wasser, das nicht als Trinkwasser geliefert wird und zu Einleitungen in

Abwasseranlagen führt, ist der Verbandsgemeinde anzuzeigen. Die Verbandsgemeinde ist

berechtigt, den Einbau von geeichten Wasserzählern zur Messung der dem Abwasser zu-

fließenden Brauchwassermengen zu verlangen'

(4) Gelangen gefährliche oder schädliche Stoffe (2.8. durch Auslaufen von Behältern) in öf-

fentliche Abwasseranlagen, so hat der Grundstückseigentümer die Verbandsgemeinde

unverzüglich zu benachrichtigen'

(5) Andern sich Art und Menge des Abwassers erheblich, so hat der Grundstückseigentümer

bzw. Benutzer der Abwasseranlage dies unverzüglich anzuzeigen und auf Verlangen die

Unschädlichkeit des Abwassers nachzuweisen'

(6) Für die übermittlung von lnformationen auf Grund des Umweltinformationsgesetzes

(UlG) erhebt die Verbandsgemeinde Kosten (Gebühren und Auslagen) gemäß dem beson-

deren Gebührenverzeichnis des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz

in der jeweils geltenden Fassung'

$zo
lndirekteinleiterkataster

(Il Zur Sicherstellung der Einhaltung der Anforderungen dieser Satzung für das im Entsor-

gungsgebiet anfallende gewerbliche Abwasser führt die Verbandsgemeinde ein Kataster

über die Einleitung gewerblicher Abwässer in die öffentlichen Abwasseranlagen (lndirek-

tein leiterkataster).

(2) Bei bestehenden lndirekteinleitungen hat der lndirekteinleiter auf Anforderung der Ver-

bandsgemeinde die Betriebsprozesse zu bezeichnen und mitzuteilen, aus denen das ein-

geleitete Abwasser entsteht. Die Verbandsgemeinde kann von ihm weitere Auskünfte

verlangen, die zur Erstellung des lndirekteinleiterkatasters erforderlich sind'

$21
Haftung

(1) Für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung oder satzungswidriges Handeln ent-

stehen, haftet der Verursacher. Dies gilt insbesondere, wenn entgegen dieser Satzung
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schädliche Abwässer oder sonstige Stoffe in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage

abgeleitet werden. Ferner hat der Verursacher die Verbandsgemeinde von allen Ersatzan-

sprüchen freizustellen, die andere wegen solcher Schäden gegen sie geltend machen.

(2) Der Grundstückseigentümer haftet außerdem für alle Schäden und Nachteile, die der Ver-

bandsgemeinde durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage,

ihr vorschriftswidriges Benutzen und ihr nicht sachgemäßes Bedienen entstehen.

(3) Mehrere Verursacher haften als Gesamtschuldner'

(a) Wer durch Nichtbeachtung der Einleitungsbedingungen dieser Satzung die Erhöhung der

Abwasserabgabe (5 g nns.5 Abwasserabgabengesetz) verursacht, hat der Verbandsge-

meinde den erhöhten Betrag der Abwasserabgabe zu erstatten.

(5) Ansprüche auf Schadensersatz wegen Rückstau aus der öffentlichen Abwasseranlage, z.B.

bei Hochwasser, Wolkenbrüchen, Frostschäden oder Schneeschmelze gegen die Ver-

bandsgemeinde bestehen nicht, es sei denn, dass Vorsatz oder Fahrlässigkeit der Ver-

bandsgemeinde oder ihrer Erfüllungsgehilfen vorliegen. 5 2 Abs. 3 Haftpflichtgesetz bleibt

u n berüh rt.

922
Ahndung bei Verstößen sowie Zwangsmaßnahmen

(1) Ordnungswidrig handelt gemäß 5 24 Abs, 5 GemO, wer vorsätzlich oder fahrlässig einem

Gebot oder Verbot dieser Satzung zuwiderhandelt, indem er

1, Anschlüsse ohne die notwendigen Anträge und Genehmigungen (5 17 i.V'm. 5 4 Abs. 1

und 3, g 9 Abs. 1 und 2,9 16 Abs. 7) oder entgegen einer Genehmigung nach 5 1"7 oder

entgegen den Bestimmungen dieser Satzung (insbesondere 5 4 Abs. 1 und 3, $S 10 und

L1) herstellt,

2. sein Grundstück nicht anschließt oder anschließen lässt oder dafür nicht die notwen-

digen Vorkehrungen trifft und Anträge stellt (insbesondere 5 7 Abs. 1 und 4, SS 10 bis

12),

3. Abwasser entgegen den Bestimmungen dieser Satzung oder des Einzelfalles einleitet

(insbesondere 5 5 i. V. m. Anhang 1, $ 8, 5 18 Abs. 1) oderAbwasser nicht einleitet, das

dem Benutzungszwang nach 5 8 Abs. L unterliegt,

4. Abwasseruntersuchungen nicht durchführt, nicht durchführen lässt oder nicht die da-

für erforderlichen Voraussetzungen schafft und notwendigen Unterlagen vorlegt ($ 6),

5, Fäkalschlamm und Abscheidegut entgegen den Bestimmungen dieser Satzung besei-

tiet (512 Abs. 2 und 3, $5 13, 14 und 1-5),

6. notwendige Anpassungen nicht durchführt (insbesondere S 4 Abs. 3, $ 6 Abs. 5, 5 7

Abs. 2, S 11 Abs. 2, 4 und 5, I 16 Abs. 5, S 17 Abs. 4) oder Mängel nicht beseitigt (ins-

besondere $ 6 Abs. 5, S 9 Abs. 3, S 18 Abs. 1 und 3),
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(2)

7, das Entschlammen von Kleinkläranlagen oder das Entleeren von Abwassergruben nicht

zulässt oder behindert oder Fäkalschlamm und Abscheidegut entgegen den Bestim-

mungen dieser Satzung beseitigt ($5 fg bis 15),

g. seinen Benachrichtigungs-, Erklärungs-, Auskunfts- oder Nachweispflichten (insbeson-

dere $ 5 Abs.6,5 6Abs. 4,512Abs.2,5 13 Abs' 5, S 14Abs' 4,9 15 Abs' 1' 5 16Abs' 3

und 5, S 19 Abs. 1 bis 5) sowie Duldungs- und Hilfeleistungspflichten (insbeson-

dere 5 18) nicht nachkommt,

9. Grundstücksentwässerungsanlagen einschließlich Abscheider sowie Abwassergruben

nicht ordnungsgemäß herstellt, unterhält, reinigt und betreibt (55 rr bis 15)

oder wer einer aufgrund dieser Satzung ergangenen, vollziehbaren Anordnung zuwider-

handelt. ordnungswidrig sind außerdem Eingriffe in öffentliche Abwasseranlagen, die von

der Verbandsgemeinde nicht ausdrücklich genehmigt sind, insbesondere das Entfernen

von Schachtabdeckungen und Einlaufrosten'

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu der im $ 24 Abs. 5 GemO festge-

legten Höhe geahndet werden. Das Bundesgesetz über Ordnungswidrigkeiten vom

o2.oLLg7g(BGBl. I S. g0) sowie das Einführungsgesetz zum Gesetz über ordnungswidrig-

keiten vom 24.05.1"96g (BGBl. I s. 503), beide in der jeweils geltenden Fassung, finden

Anwendung.

(3) Die Anwendung von Zwangsmitteln richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungs-

vollstrecku ngsgesetzes von Rheinland-Pfalz'

$23
lnkrafttreten

Diese Satzung tritt am ot.o}.zoztin Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Entwässerung

und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung (Allgemeine Entwäs-

serungssatzung) vom 23. November202o in der ab 01. Januar 2021 gültigen Fassung außer

Kraft.

Ki rch hei mbolan den, A7'07 .202L

Haas

Bürgermeister
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Anhang 1: Allgemeine Richtwerte für die wichtigsten Beschaffenheitskriterien

(gemäß Anhang A.1. des DWA-M 115 - Teil 2)

Vorbemerkuno: Die jeweitigen Untersuchungsverfahren bestimmen sich nach DWA-M 175 -Teil 2, Anhang A'2

1) lsemeine Parameter

a) TemPeratur 35'C

b) pH-Wert min' 6'5; max' 10'0

c) Absetzbare Stoffe nicht begrenzt

soweit eine schlammbeseitigung wegen der ordnungsgemöf3en Funktionsweise der öffentlichen

Abwasseranlage erforderlich ist, kann eine Begrenzung im Bereich von 1-10 mll noch 0,5 Stun'

den Absetzzeit, in besonderen Fiillen ouch darunter, erfolgen'

2l ea nische Stoffe und ns ßen

a) Schwerflüchtige lipophile Stoffe 300 mgll gesamt

(u.a. verseifbare Öle, Fette)

Soweit noch dos bisherige Verfahren nach DIN 38409 Teil 77 ongewendet wird, gilt ein Grenz'

wert von 250 ng/'

b) *Kohlenwasserstoffindex 100 mg/l gesamt

Verschärfter Grenzwert 2O mgll'

soweit im Einzelfall zum schutz der öffentlichen Abwasser-

anlagen eine weitergehende Entfernung der Kohlenwasser-

stoffe erforderlich ist (mit Hilfe entsprechend wirksamer

Vorbehandlungstechniken wie z. B, Koaleszenzabscheidern,

vgl. 5 12 Abs. 2).

c) *AOX - Absorbierbare organische Halogenverbindungen L mgll

Auf Antrag kann im Einzetfalt unter den voroussetzungen der Bemerkung des DWA-M LL5 -Teil 2' An-

hang 2 zu diesem Parameter ein höherer wert widerruflich zugelassen werden.

d) *LeichtflüchtigehalogenierteKohlenwasserstoffe(LHKW) 0,5mg/l

Der Richtwert gitt für die Summe Trichlorethen, Tetrachlorethen, L,1,1-Trichlorethan, Dichlormethan und

Trichlormethan, gerechnet als Chlor, insbesondere zum Schutz der in den abwossertechnischen Anlagen

orbeitenden Menschen. soweit im Abwasser weitere Ieichtflüchtige, chlorierte Kohlenwasserstoffe, wie z

B. Tetrachlormethan, 1-,I-Dichlorethan, 7,2-Dichlorethon, L,1,2-Trichlorethan, 7,7-Dichlorethen, cis- und

trons-L,2-Dichlorethen, 1-,2-Dichlorpropon, 1,j-Dichlorpropan, cis- und trans-L,3-Dichlorpropen' 7'7'2'2-

Tetrdchlorethon oder Hexochlorethon enthalten sind, sind diese stoffe in die summenbildung einzubezie-

hen.

e) *phenolindex, wasserdampfflüchtig 100 mg/l

f) Farbstoffe Keine Färbung des vorfluters

Farbstoffe dürfen nur in einer so niedrigen Konzentration eingeleitet werden, dass der vorfluter nach

Einleitung des Ablaufs einer mechonisch-biologischen Kldranlage visuell nicht gefärbt erscheint'

278

Verbandsgemeindewerke Kirchheimbolanden



Seite 23 279
Allge meine Entwässerungssatzung - 01'08'2021 -

g) Organische halogenfreie Lösemittel LO ell als TOC

Der Richtwert gilt für mit wasser ganz oder teilweise mischbare und gemd!3 )ECD 301 biologisch leicht

abbo uba re Lösemittel (e ntneh mba r aus Si ch e rh eitsd ate nbl att)'

3) Metalle und e

*Antimon (sb) 0'5 mg/l

Im Einzelfall konn dieser Grenzwert ouf Antrag angeposst werden'

*Arsen (As) o'5 mg/l

*Brei (Pb) 1' mell

*cadmium (cd) o'5 mg/l

*chrom (cr) L mell

*chrom-Vt (cr) o'Zmgll

*cobalt (co) 2 mell

*Kupfer (cu) L mell

*Nicket (Ni) L mell

xsitber (Ag) gemäß Abwvo

*euecksilber (Hg) o't mgll

*Zinn (sn) 5 me/l

*Zink (Zn) 5 msll

Für Aluminium (Al) und Eisen (Fe) können, sofern, soweit keine Schwierigkeiten bei der Abwasserableitung

und -reinigung aufireten, im Einzelfoll Anforderungen festgelegt werden'

4) We Ano ische

Stickstoff aus Ammonium / Ammoniak (NH+-N, NHs-N) 100 mg/l < 5000 EW

2OO mell > 5000 EW

Stickstoff aus Nitrit (NOz-N), falls höhere Frachten anfallen LO mgll

Auf Antrag kann der wert im Einzelfatt unter den vorqussetzungen der Bemerkungen des DWA-M 115 -
Te:il 2, Anhang 2 zu diesem Psrameter auf bis zu 100 mgl erhöht werden'

*Cyanid, leicht freisetzbar 1' mgll

Sulfat (So+2-) 5oo mel|l)

*sutfid (S2-) ?mell

Fluorid (F-), gelöst 50 mg/l

Phosphor gesamt (P) 50 mgll

Auf Antrog kann im Einzelfoll unter den voraussetzungen der Bemerkung des DWA-M 115 -Teil 2' An-

hang2zudiesemPorametereinhöhererWertwiderruflichzugelassenwerden'

* parameter mit Anforderungen nach dem Stand der Technik in den Anhängen zur AbwVo

,) rn Einzerfäilen können gemäß DWA-M 115 -Teir 2, Anhang A.1. je nach Baustofl Verdünnung und örtli-

chen Verhältnissen höhere Werte zugelassen werden'
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sl Chemische und bioche ische Wir nsrößen

Spontane Sauerstoffzehrung 100 mg/l

An Indirekteinleiter mit nitrilikotionshemmendem Abwasser können im Einzelfall bei entsprechenden be-

trieblichen problemen ouf der kommunalen Klciranlage besondere Anforderungen gestellt werden.

An tndirekteinleiter, deren Abwosser Probleme mit der oeroben biologischen Abbauborkeit im Kldranlogen'

Betrieb verursacht, können im Einzelfotl besondere Anforderungen für nicht abbouboren csB/Toc ols Kon'

zentrations- bzw, Frachtwerte für die lndirekteinleitung gestellt werden.
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Anhang 2

M erkblatt der Verba ndsgemei nde Kirch hei mbolanden

zt)r,,private n " N ied ersch I a gswa sse rbewi rtsch aftu n g

Der Grundstückseigentümer sollte bei einer Niederschlagswasserbeseitigung über Versicke-

rungsmulden oder Mulden-Rigolen-Systeme auf dem eigenen Grundstück folgende techni-

schen Anford erungen beachten:

a) Um eine sach- und handwerksgerechte Herstellung zu gewährleisten, sollten die Bauar-

beiten nur durch entsprechend qualifizierte Firmen ausgeführt werden, Die Verbandsge-

meinde sollte vor der Auftragserteilung beteiligt werden.

b) Während der Bauzeit anfallendes Niederschlagswasser und ggf. auftretendes Grundwas-

ser soll in die fertig gestellte öffentliche Mulde, öffentliche Mulden-Rigole oder den Re-

genwasserkanal eingeleitet werden.

c) Gegen eine eventuelle Vernässung der Baugrundstücke durch drückendes Wasser haben

sich die jeweiligen Eigentümer selbst zu schützen.

d) Der Abstand von unterkellerten Gebäuden zu Versickerungseinrichtungen sollte mindes-

tens 6,0 m betragen. lm Falle wasserdicht ausgebildeter Keller ist auch ein geringerer Ab-

stand denkbar. Bei Mulden sollte der Abstand mindestens 2,0 m betragen (vgl, Arbeits-

blatt ATV-DVWK-A 1-38 der DWA Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser

und Abfall e.V., vormals ATV-DVWK).

e) Die Grundstücksmulden, Mulden-Rigolen oder Flächen zur Versickerung sollen als Grün-

flächen angelegt und unterhalten werden. Auf und in unmittelbarer Nähe der Anlagen

sollen keine Bäume gepflanzt, auf den Anlagen keine anderen beeinträchtigenden An-

pflanzungen (2. B. Büsche, Sträucher, großblättrige Pflanzen) vorgenommen werden, da

dadurch die Verdunstung behindert wird.

f) Soweit das jeweilige Entwässerungskonzept die breitflächige Ableitung des Nieder-

schlagswassers über private Anlagen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung in öffent-

liche Anlagen vorsieht, hat die bauliche Breite des Überlaufs mindestens 0,70 m zu betra-

gen.

g) Um ein frühzeitiges Zusetzen der Mulden bzw. Mulden-Rigolen mit der Folge von Funkti-

onsstörungen zu verhindern, sollten mindestens einmal jährlich Pflege- und Unterhal-

tungsarbeiten vom Grundstückseigentümer veranlasst werden. Diese Pflege- und Unter-

haltungsarbeiten umfassen u. a. die Kontrolle, das Mähen und das Laubfreihalten der

Mulden sowie das Vertikutieren (Auflockern) des Bodens über der Mulden-Rigole bzw. in

der Mulde. (VSl. Merkblatt für die Kontrolle und Wartung von Sickeranlagen der For-

schungsanstalt für Straßen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe ,,Erd- und Grundbau"

[Ausgabe 2OO2]).
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h) Der Grundstückseigentümer soll, insbesondere in der Bauphase, alle Maßnahmen unter-

lassen, die die Funktionsfähigkeit der/des Mulden/Mulden-Rigolen-Systems/Flächen zur

Versickerung im privaten und öffentlichen Bereich beeinträchtigen können, insbesondere

jegliche Befahrung und sonstige Verdichtung, Benutzung als Lagerstelle, Bepflanzung o-

der vergleichbares.

Es wird auf 5 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung hingewiesen

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder

auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntma-

chung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

L. die Bestimmungen über die öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,

oder

Z. vorAblauf der in Satz l genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet

oder jemand die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Ge-

meindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen

soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz2 Nr.2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der

in Satz L genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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Satzung über die Erhebung von Entgelten

für die öffentliche Abwasserbeseitigung

- Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung -

der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

vom 07.07.2021

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des g 24 der Gemeindeordnung (Gemo), der 5$ 2,7,13 des

Kommunalabgabengesetzes (KAG) sowie 5 2 Abs. l Satz L und Abs. 3 des Landesabwasserabgabenge-

setzes (LAbwAG) folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

IN HALTSÜ EERSICHT

l. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen """""""""" 3

5 f Abgabearten 3

ll. Abschnitt: Einmaliger Beitrag.

284

3

$ 2 Beitragsfähige Aufwendungen

S g Gegenstand der Beitragspflicht

5 + Ermittlungsgrundsätze und Ermittlungsgebiet

$ S Beitragsmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung

5 6 Beitragsmaßstab für die Niederschlagwasserbeseitigung

$ Z Entstehung des Beitragsanspruches, Kostenspaltung

$ g Vorausleistungen

5 S Ablösung des Einmalbeitrages

$ 10 Beitragsschuldner

$ lL Veranlagung und Fälligkeit

lll. Abschnitt: Laufende Entgelte

$ 12 Entgeltsfähige Kosten

5 13 Erhebung wiederkehrender Beiträge

$ f+ Entstehung des Beitragsanspruches, Kostenspaltung

$ 15 Vorausleistungen

$ 16 Ablösung

$ 17 Veranlagung und Fälligkeit

5 18 Benutzungsgebühren bei leitungsgebundener Abwasserbeseitigung

S 19 Benutzungsgebühren für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von

Fäkalschlam m aus Kleinkläranlagen und Schmutzwasser aus geschlossenen

Gruben

3

4

5

5

8

9

10

10

L0

10

tt
TT

t2

12

t2

12

T3

..............11

Verba ndsgemeindewerke Kirchheimbolanden

13



Entgeltsatzu ng Abwasserbeseitigu n g v om 07 .07 .2021 ( gü lti g ab 01.08.202 1) Seite 2

5 20 Gegenstand der Gebührenpflicht 13

$ 21 Gebührenmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung 13

5 22 Gewichtung von Schmutzwasser L4

I 23 Entstehung des Gebührenanspruches L6

$ 24 Vorausleistungen 16

S 25 Gebührenschuldner LG

5 Z0 Fälligkeiten 16

lV.Abschnitt: Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse und Gebühren für die Vornahme von

Abwasseruntersuchungen und Genehmigung zum Anschluss, zum Einleiten und Abnahme der

Grundstücksentwässerungsanlage .............. .-.........L7

5 27 Aufwendungsersatz für Grundstückshausanschlüsse 17

5 28 Aufwendungsersatz für Abwasseruntersuchungen 17

S 29 Gebühren für die Bearbeitung eines Antrages auf Genehmigung zum Anschluss

an eine öffentliche Abwasseranlage und zum Einleiten von Abwasser und die

Abnahme der Grundstücksentwässerungsanlage 18

V. Abschnitt: Abwasserabgabe................... ...............18

5 30 Abwasserabgabe für Kleineinleiter 18

$ 31 Abwasserabgabe für Direkteinleiter 19

85

Vl. Abschnitt: lnkrafttreten

5 32 lnkrafttreten

Anlage 1 zu I 1Abs. 3

19

19

20
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l. Abschnitt:AllgemeineBestimmungen

Sr
Abgabearten

(1) Die Verbandsgemeinde betreibt in Erfüllung ihrer Abwasserbeseitigungspflicht die Abwasser-

beseitigung als öffentliche Einrichtung zur:

L. Schmutzwasserbeseitigung,

2. Niederschlagswasserbeseitigung'

(2) Die Verbandsgemeinde erhebt:

l_. Einmalige Beiträge zur Deckung von lnvestitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung

und den Ausbau (räumliche Erweiterung) nach $ 2 dieser satzung'

2. Laufende Entgelte zur Deckung der laufenden Kosten einschließlich der investitionsab-

hängigen Kosten in Form von wiederkehrenden Beiträgen nach $ 1"3 dieser Satzung und Ge-

bühren nach 55 18 und L9 dieser Satzung'

3. Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse nach 5 27 dieser Satzung.

4. Aufwendungsersatz für Abwasseruntersuchungen nach $ 28 dieser Satzung'

5. Gebühren für die Bearbeitung eines Antrages auf Genehmigung zum Anschluss an eine

öffentliche Abwasseranlage und zum Einleiten von Abwasser sowie die Abnahme und die

überprüfung der Grundstücksentwässerungsanlage nach 5 29 dieser Satzung.

6. Laufende Entgelte zur Abwälzung der Abwasserabgabe nach $5 30 und 31 dieser Satzung.

(3) Bei Einrichtungen und Anlagen der Abwasserbeseitigung, die sowohl der Schmutzwasser- als

auch der Niederschlagswasserbeseitigung dienen, werden die lnvestitionsaufwendungen sowie

die investitionsabhängigen und sonstige Kosten nach den Bestimmungen der Anlage L dieser

Satzung funktionsbezogen aufgeteilt.

(4) Die Abgabensätze werden durch Beschluss des Verbandsgemeinderates festgesetzt und

ortsüblich bekannt gegeben.

It. ABSCHNITT: EINMALIGER BEITRAG

52
Beitragsfähige Aufwendungen

(1) Die Verbandsgemeinde erhebt einmalige Beiträge für die auf das Schmutz- und Niederschlags-

wasser entfallenden lnvestitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung und den Ausbau

(räumliche Erweiterung), soweit diese nicht bereits durch Zuschüsse, Zuwendungen oder auf

andere Weise gedeckt sind.

Verbandsgemeindewerke Kirchheimbolanden



Entgeltsatzu ng Abwasserbeseitigung vom 07'07.2021 (gültig ab 01'08'2021) Seite 4

(2\ Bei der Erhebung von einmaligen Beiträgen sind beitragsfähig:

1. Die Aufwendungen für die Abwasserleitungen innerhalb und außerhalb des öffentlichen Ver-

keh rsraums (Flächenkanalisation).

2. Die Aufwendungen für die Verlegung der Anschlussleitungen zu den einzelnen Grundstücken

im öffentlichen Verkehrsraum nach 5 26 dieser Satzung'

3. Die Aufwendungen für zentrale Anlagen, insbesondere Kläranlagen, Regenrückhalte- und

Regen überlaufein richtungen, Pum panlagen, Verbindungs- und Hauptsammler'

4. Die Aufwendungen für die Beschaffung der Grundstücke und für den Erwerb von Rechten an

Grundstücken Dritter sowie der Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermögen bereitge-

stellten Grundstücksflächen im Zeitpunkt der Bereitstellung.

5. Die Aufwendungen für Kleinkläranlagen, insbesondere nach DIN 4261 und geschlossene Ab-

wassergruben, soweit sie in der Bau- und Unterhaltungslast der Verbandsgemeinde stehen.

6. Die Aufwendungen für sonstige der Abwasserbeseitigung dienende Anlagen wie z.B. Ver-

sickerungsanlagen, Gräben, Mulden, Rigolen'

7. Die bewerteten Eigenleistungen der Verbandsgemeinde, die diese zur Herstellung oder zum

Ausbau der Einrichtung oder Anlage aufwenden muss'

B. Die Aufwendungen, die Dritten, deren sich die Verbandsgemeinde bedient, entstehen

(insbesondere Verbände).

s3
Gegenstand der BeitragsPflicht

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, für die die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit

der lnanspruchnahme der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung oder -anlage oder

nutzbarer Teile hiervon besteht und

a) für die eine bauliche, gewerbliche oder vergleichbare Nutzung festgesetzt und eine ent-

sprechende Nutzung zulässig ist, oder

b) die, soweit eine bauliche, gewerbliche odervergleichbare Nutzung nichtfestgesetzt ist, nach

der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung der

Gemeinde zur Bebauung anstehen oder gewerblich oder in sonstiger Weise genutzt werden

können,

c) Mehrere unmittelbar aneinander angrenzende Grundstücke werden für die Festsetzung von

Beiträgen bei gleichen Eigentumsverhältnissen als einheitliches Grundstück behandelt, wenn

sie eine wirtschaftliche Einheit darstellen.

(2) Werden Grundstücke an eine öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossen, so unter-

liegen sie auch der Beitragspflicht, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erfüllt sind.

Werden Grundstücke nach der Entstehung einmaliger Beiträge durch weitere selbstständig

nutzbare Einrichtungsteile erschlossen und entsteht dadurch für baulich nutzbare Grund-

stücksteile ein weiterer Vorteil, sind diese Grundstücksteile beitragspflichtig, soweit sie nicht

bereits zu einmaligen Beiträgen herangezogen wurden'

(3)

87
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(4) werden nachträglich baulich nutzbare Grundstücke gebildet oder wird nachträglich die Mög-

lichkeit geschaffen sie anzuschließen, entsteht damit der Beitragsanspruch'

Werden Grundstücke oder Grundstücksteile nach der Entstehung der Beitragspflicht erstmals

baulich nutzbar und entsteht hierdurch ein Vorteil, sind diese Grundstücke oder Grundstücks-

teile beitragspflichtig,

288

(s)

5q
Ermittlungsgrundsätze und Ermittlungsgebiet

Die Beitragssätze für das Schmutz- und Niederschlagswasser werden als Durchschnittssätze aus den

lnvestitionsaufwendungen nach 5 2 Abs' 2 ermittelt'

L. Das Ermittlungsgebietfür die Berechnung der Beitragssätze für die erste Herstellung bilden alle

Grundstücke und Betriebe, für die die Verbandsgemeinde bis zum 31.12.1995 (Beschluss des

Verbandsgemeinderates vom 05.03.1996) die Abwasserbeseitigung im Rahmen der ersten

Herstellung fertiggestellt hat und plangemäß betreibt'

2. Das Ermittlungsgebiet für die Berechnung der Beitragssätze für die räumliche Erweiterung bilden

alle Grundstücke und Betriebe, für die die Verbandsgemeinde ab dem 01.01.2096 (Beschluss des

Verbandsgemeinderates vom 05.03.1996) die Abwasserbeseitigung im Rahmen der räumlichen

Erweiterung errichtet und plangemäß betreibt'

$s
Beitragsma ßstab für die Schmutzwasserbeseitigung

(1) Beitragsmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung ist die nach Abs.2 ermittelte Grundstücks-

fläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse'

Der Zuschlag je Vollgeschoss beträgt to %.Für die ersten zwei Vollgeschosse beträgt der Zuschlag

einheitlich 20 %.

(2) Als Grundstücksfläche nach Abs' L gilt:

1. ln beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. lst das Grundstück nur teilweise

überplant und ist der unbeplante Grundstücksteil unter Berücksichtigung der Tiefenbe-

grenzung nach Nr. 2 noch dem lnnenbereich nach 5 34 BauGB zuzuordnen, gelten diese

Flächen des Buchgrundstücks auch als Grundstücksfläche,

2. Enthält ein Bebauungsplan nicht die erforderlichen Festsetzungen, sieht er eine andere als die

bauliche, gewerbliche oder industrielle Nutzung vor oder liegen Grundstücke innerhalb eines

im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (S 34 Baue B), sind zu berücksichtigen:

a) bei Grundstücken, die unmittelbar an eine Verkehrsanlagel angrenzen, die Fläche von

dieser bis zu einer Tiefe von 40 Meter;

1 Unter,,Verkehrsanlage" sind solche im Sinne des 5 6 Abs' 2 Nr' 1 LBauO zu verstehen, die die rechtlich gesicherte Zu-

fahrt zum Grundstück verschaffen
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b) bei Grundstücken, die nicht unmittelbar an eine Verkehrsanlage angrenzen, mit dieser aber

durch einen eigenen weg oder durch einen Tugang, der durch Baulast oder dingliches

Recht gesichert ist, verbunden sind, die Fläche der zu der Verkehrsanlage hin liegenden

Grundstücksseite bis zu einer Tiefe von 40 Meter'

Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Verbindung darstellen, bleiben bei der

Bestimmung der tiefenmäßigen Begrenzung und bei der Ermittlung der Grundstücksfläche un-

berücksichtigt'

3. Bei Grundstücken, die über die Tiefenbegrenzung nach Nr. L - 2 hinaus gehen, zusätzlich die

Grundflächen der hinter der Begrenzung an die Abwasserbeseitigungsanlage angeschlos-

senen Baulichkeiten geteilt durch 0,4'

4. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Freibad festgesetzt ist, oder die

innerhalb eines im Zusammenhang bebauten ortsteiles (5 34 BauGB) oder im Außenbereich

tatsächlich so genutzt werden, die Grundfläche der an die Abwasserbeseitigungsanlage an-

geschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0'2'

5. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz, Festplatz, Freizeit-

anlage oder Friedhof festgesetzt ist, oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten

ortsteiles (5 34 BauGB) oder im Außenbereich tatsächlich so genutzt werden, die Grund-

stücksfläche multipliziert mit 0,1'

6. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Campingplatz oder Wochen-

endhausgebiet festgesetzt ist, oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Orts-

teiles (S 34 BauGB) oder im Außenbereich tatsächlich so genutzt werden, wird für jeden

standplatz eine Grundfläche von 25 m2 und für jedes wochenendhaus eine Grundfläche von

50 mz angesetzt. Die Summe der sich hieraus ergebenden Grundflächen wird zur Berechnung

der beitragspflichtigen Grundstücksfläche unabhängig von einer tatsächlichen Nutzung der

Entwässerungseinrichtung durch die einzelnen standplätze und wochenendhäuser durch die

Gru ndflächenzah I 0,4 geteilt'

7. Bei Grundstücken im Außenbereich (5 35 BauGB), für die durch Planfeststellung eine der

baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (2.B. Abfalldeponie), die Fläche des

Grundstücks, auf die sich die Planfeststellung bezieht.

g. Bei den übrigen bebauten Grundstücken im Außenbereich ($ 35 BauGB), die Grundfläche der

an die Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die Grund-

flächenzahl 0,2.

9. Für nicht bebaute Grundstücke im Außenbereich (535 BauGB)' die tatsächlich an die Einrich-

tungen der Abwasserbeseitigung angeschlossen sind, die angeschlossene Grundfläche geteilt

durch 0,2.

soweit die nach den Nrn, 3, 4, 6, B und g ermittelte Grundstücksfläche größer ist als die

tatsächliche Grundstücksfläche, wird die tatsächliche Grundstücksfläche zugrunde gelegt'

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs' 1 gilt:

1. ln beplanten Gebieten wird die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der

Vollgeschosse zugru nde gelegt'

2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Vollgeschosse, sondern nur

eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt als Zahl der Vollgeschosse die höchstzulässige

Baumassenzahl geteilt durch 3,5. lst weder die zahl der Vollgeschosse noch eine
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Baumassenzahl festgesetzt, sondern nur die höchstzulässige Trauf- oder Firsthöhe, so gilt

diese Trauf- bzw. Firsthöhe geteilt durch 3,5 als Zahl der Vollgeschosse. Sind sowohl Trauf- als

auch Firsthöhe festgesetzt, so wird nur mit der Traufhöhe gerechnet. Soweit der Bebau-

ungsplan keine dieser Festsetzungen trifft, gilt als Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite

der Dachhaut mit der seitlichen Außenwand, Die Höhe ist ausgehend vom Ursprungsgelände

in der Gebäudemitte zu messen. Bruchzahlen werden auf ganze Zahlen abgerundet.

3. Soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollge-

schosse noch die Baumassenzahl noch die Trauf- bzw. Firsthöhe bestimmt ist, gilt

a) die Zahl der auf den Grundstücken in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen

oder, soweit Bebauungsplanfestsetzungen für diese Grundstücke erfolgt sind, die dort

festgesetzte oder nach Nr, 2 berechneten Vollgeschosse,

b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahlvon zweiVollgeschossen. Dies

gilt für Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder industriellen Zwecken oder

einer freiberuflichen N utzu ng dienen, entsprechend.

Bei Grundstücken, die gewerblich und loder industriell genutzt werden, ist die tatsächliche

Traufhöhe geteilt durch 3,5 anzusetzen, wenn die sich ergebende Zahl größer ist als diejenige

in Buchstabe a); Bruchzahlen werden auf ganze Zahlen abgerundet. Die Höhe ist ausgehend

vom Ursprungsgelände in der Gebäudemitte zu messen.

4. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzungfestgesetzt ist oder die außer-

halb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (2.B. Sport-, Fest- und Cam-

pingplätze, Freibäder, Friedhöfe), wird abweichend von Abs. L satz 3 ein Vollgeschoss ange-

setzt.

5. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, gilt die

festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, abweichend von

Abs. 1 Satz 3 ein Vollgeschoss.

6. Für Grundstücke im Außenbereich gilt:

a) Die Zahl der Vollgeschosse bestimmt sich nach der genehmigten Bebauung oder bei nicht

genehmigten, aber geduldeten Bauwerken nach dertatsächlichen Bebauung; Abs l Satz 3

gilt nicht.

b) Bei Grundstücken im Außenbereich (S 35 BauGB), für die durch Planfeststellungsbeschluss

eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (2. B. Abfalldeponie), wird

ein Vollgeschoss angesetzt; Abs. 1 Satz 3 gilt nicht.

7. lst die Zahl der Vollgeschosse der tatsächlich vorhandenen Bebauung größer als die sich nach

Nr. l bis 6 ergebendeZahl, ist die höhere Zahl maßgeblich.

B. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschiedlicher Anzahl von Vollge-

schossen zulässig oder vorhanden, ist die bei der überwiegenden Baumasse vorhandene An-

zahl maßgeblich.

(4) Ergeben sich bei der nach den vorstehenden Absätzen ermittelten beitragspflichtigen Fläche

Bruchzahlen, werden diese auf volle Zahlen abgerundet.

90

Verbandsgemeindewerke Kirchheim bolanden



Entgeltsatzu ng Abwasserbeseitig ung vom 07.07.202I (gültig ab 01.08.2021-) Seite 8

5o
Beitragsmaßstab für die Niederschlagswasserbeseitigung

(1) Der Beitragsmaßstab für die Niederschlagswasserbeseitigung ist die mögliche Abflussfläche' sie

wird nach den Absätzen 2 bis 9 ermittelt'

(z) tn den Fällen nach $ 5 Abs. 2 Nr. i- bis 4, und 6 bis 8 wird die danach ermittelte Grundstücksfläche

mit d en n achfolgend en G ru n dfl ächenzahlen vervielfacht:

1. soweit ein Bebauungsplan besteht, gilt die darin festgesetzte höchstzulässige Grundflächen-

zahl.

2. soweit kein Bebauungsplan besteht oder in einem Bebauungsplan keine Grundflächenzahlen

festgesetzt sind und die mögliche Abflussfläche auch nicht aus anderen Festsetzungen des

Bebauungsplanes ermittelt werden kann, gelten die folgenden werte als Grundflächenzahl:

a) Kleinsiedlungsgebiete (5 Z BauNVO)

b) Wochenendhaus-, Ferienhaus- und Campingplatz-

gebiete ($ 10 BauNVO)

c) Gewerbe- und lndustriegebiete ($5 8 u' 9 BauNVO)

d) Sondergebiete ($ 11 BauNVO)

e) Kerngebiete (5 7 BauNVO)

f) besondere Wohngebiete (5 4a BauNVO)

g) urbane Gebiete ($ 6a BauNVO)

h) sonstige Baugebiete und nicht einer Baugebietsart

zurechenbare Gebiete (sog' diffus bebaute Gebiete)

0,7

(3) Abweichend von Abs. 2 Nr. 2 wird für die nachstehenden Grundstücksnutzungen die nach 5 5

Abs. 2 ermittelte Grundstücksfläche mit folgenden Faktoren vervielfacht:

L, Befestigte Stellplätze und Garagen

2. Gewerbliche und industrielle Lager- und Ausstellungsflächen

mit umfangreichen baulichen Anlagen und Befestigungen

(z.B'EinkaufszentrenundgroßflächigeHandelsbetriebe)

3. Gärtnereien und Baumschulen

a) Freiflächen
b) Gewächshausflächen

0,9

0,8

4. Kasernen

5, Bahnhofsgelände

6, Kleingärten

/. FrerOaOer

B. Verkehrsflächen

291

0,2

0,8

0,8

1r0

0r6

0,8

0,4

0,t
0,8

0r6

0rB

0,1

0,2

0,9
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Bei Grundstücken, die als Sportplatz, Festplatz, Freizeitanlage oder Friedhof genutzt werden

(entspricht den Nutzungen nach g 5 Abs.2 Nr.5), wird dietatsächliche Grundstücksfläche mit

folgenden Faktoren vervielfacht:

1. Sportplatzanlagen (Hartplätze und Naturrasen)

a) ohne Tribüne o,I

b) mit Tribüne 0,5

2. Sportplatzanlagen (Kunstrasen)

a) ohne Tribüne O,7

b) mit Tribüne 0,9

3. Freizeitanlagen und Festplätze

a) mit Grünanlagencharakter 0,1

b) mit umfangreichen baulichen Anlagen und Befestigungen

(2. B. Pflasterung, Asphaltierung, Rollschuhbahn) 0,8

4. Friedhöfe 0,t

(s) lst die tatsächlich bebaute oder befestigte Fläche größer als die nach den vorstehenden Absätzen

2 bis 4 ermittelte Abflussfläche, so wird die tatsächlich bebeaute oder befestigte Fläche als

mögliche Abflussfläche zugrunde gelegt, Wird auf diese Weise die mögliche Abflussfläche für die

Mehrzahl der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ($ E+ BauGB) gelegenen Grundstücke in der

näheren Umgebung erhöht, so gilt die Erhöhung für alle Grundstücke, insbesondere auch für

unbebaute.

(6) Sind bebaute oder befestigte Flächen außerhalb der Tiefenbegrenzung nach $ 5 Abs. 2 Nr. l- oder

2 tatsächlich angeschlossen, werden diese zusätzlich berücksichtigt.

lst das Einleiten von Niederschlagswasser durch den Einrichtungsträgeroder mit dessen Zustim-

mung flächenmäßig teilweise ausgeschlossen, wird die mögliche Abflussfläche entsprechend ver-

ringert. Bei einem volumenmäßigen Ausschluss wird die mögliche Abflussfläche entsprechend

der in der Entwässerungsplanung zugrunde gelegten Versickerungsleistung der Mulde, Rigole

o.ä, verringert.

Bei angeschlossenen Grundstücken im Außenbereich (5 35 BauGB) wird die tatsächlich über-

baute oder befestigte Fläche zugrunde gelegt.

2e2

(4)

(7\

(8)

(g) Ergeben sich bei der Ermittlung der beitragspflichtigen Fläche Bruchzahlen, werden diese auf

ganze Zahlen abgerundet'

(1)

Sz
Entstehung des Beitragsanspruches, Kostenspaltung

Der Beitragsanspruch entsteht, sobald die Einrichtung oder Anlage vom Beitragsschuldner in An-

spruch genommen werden kann. Die Vorschriften des 5 3 Abs. 2 bis 5 bleiben unberührt'

(z) Der Beitrag kann nach Beschlussfassung der Verbandsgemeinde über eine Kostenspaltung ge-

sondert erhoben werden für
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1. die Straßenleitungen (Flächenkanalisation) einschließlich der Anschlussleitungen zu den ein-

zelnen Grundstücken im öffentlichen Verkehrsraum nebst sonstigen, der Flächenkanalisation

zugehörigen Anlagenteilen (wie z. B. Versickerungsanlagen, Gräben, Mulden, Rigolen) sowie

Kleinkläranlagen - insbesondere nach DIN 4261- und geschlossenen Abwassergruben, soweit

sie in der Unterhaltungslast der Verbandsgemeinde stehen,

2. die übrigen Anlagen.

5s
Vorausleistungen

(1) Ab Beginn einer Maßnahme werden von der Verbandsgemeinde Vorausleistungen bis zur Höhe

des voraussichtlichen Beitrages erhoben'

(z) Vorausleistungen können auch in mehreren Raten oder für die in $ 7 Abs. 2 genannten Teile der

Einrichtung oder Anlage verlangt werden,

$g
Ablösung des Einmalbetrags

Vor Entstehung des Beitragsanspruches kann die Ablösung des einmaligen Beitrages vereinbart wer-

den. Der zum Zeitpunkt der Ablösung geltende Beitragssatz wird der Ablösung zugrunde gelegt.

$10
Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer, o-

der dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstückes ist. Bei Wohnungs- und Teileigentum sind

Beitragsschuldner die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer entsprechend ihrem Miteigen-

tumsanteil.

(2J Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner

511
Veranlagung und Fälligkeit

Die einmaligen Beiträge und Vorausleistungen darauf werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt

und L Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig'

293
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294
lll. Abschnitt: Laufende Entgelte

S12
Entgeltsfähige Kosten

(1) Die Verbandsgemeinde erhebt zur Abgeltung der investitionsabhängigen Kosten (Abschreibun-

gen und Zinsen), soweit diese nicht durch die Erhebung einmaliger Beiträge nach $ 2 finanziert

sind, sowie zur Abgeltung der übrigen Kosten der Einrichtung oder Anlage wiederkehrende Bei-

träge und Gebühren. Die wiederkehrenden Beiträge für Schmutzwasser und Niederschlagswas-

ser sowie die Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserwasserbeseitigung ruhen als öffentli-

che Last auf dem Grundstück.

(2) Die Kostenermittlung erfolgt auf der Grundlage der voraussichtlichen jährlichen Kosten

(3) Bei der Erhebung laufender Entgelte sind entgeltsfähig:

L. Kosten für Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung,

2. Abschreibungen,

3. Zinsen,

4. Abwasserabgabe,

5, Steuern und

6. sonstige Kosten.

Der Anteil der entgeltsfähigen Kosten, der durch wiederkehrende Beiträge finanziert ist, bleibt

bei der Ermittlung der Gebühren unberücksichtigt. Dies gilt entsprechend für wiederkehrende

Beiträge, soweit entgeltsfähige Kosten durch Gebühren finanziert sind.

(4)

Sm
Erhebung wiederkehrender Beiträge

(1) Wiederkehrende Beiträge werden für die Möglichkeit der Einleitung von Schmutz- und Nieder-

schlagswasser erhoben.

(Z) Die Beitragssätze sind im gesamten Gebiet des Einrichtungsträgers einheitlich.

(3) Von den entgeltsfähigen Kosten nach 5 !2, die auf das Schmutzwasser entfallen, werden als wie-

derkehrender Beitrag Schmutzwasser 50 % der in der Entgeltkalkulation zum Wirtschaftsplan des

jeweiligen Jahres ermittelten fixen Kosten erhoben.

(4) Auf den wiederkehrenden Beitrag Schmutzwasser finden die Bestimmungen des 5 3 Abs' 1 und

2 und der $$ 5 und L0 entsprechende Anwendung; auf den wiederkehrenden Beitrag Nieder-

schlagswasser finden die Bestimmungen des 5 3 Abs. 1 und 2 und der $5 6 und L0 entsprechende

Anwendung.
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(s) Soweit nach 5 2 einmalige Beiträge für das für das Schmutz- und Niederschlagswasser erhoben

wurden, werden diese mit dem betriebsgewöhnlichen, durchschnittlichen Abschreibungssatz

aufgelöst.

514
Entstehung des Beitragsanspruches, Kostenspaltung

(1) Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31.12, für das abgelaufene Jahr.

(Z) Wechselt der Beitragsschuldner während des Jahres, entsteht der Anspruch damit für den abge-

laufenen Teil des Jahres. Bis zur Anzeige des Wechsels sind der bisherige und der neue Beitrags-

sch u ldner Gesamtschuldner.

(3) lm übrigen finden die Bestimmungen des 5 7 Abs. 2 entsprechende Anwendung.

51s
Vorausleistungen

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes werden von der Verbandsgemeinde Vorausleistungen auf

wiederkehrende Beiträge erhoben'

(2) Vorausleistungen können auch in mehreren Raten oder für die in 5 7 Abs. 2 genannten Teile der

Einrichtung oder Anlage erhoben werden, Werden Vorausleistungen in Raten erhoben, erfolgt

die Erhebung mit je einem Viertel des Vorjahresbetrages zum 15. Februar, L5. Mai, L5. August

und 15. November des laufenden Jahres.

S15
Ablösung

Die Ablösung wiederkehrender Beiträge kann jederzeit für einen Zeitraum von bis zu L0 Jahren verein-

bart werden. Der Ablösung wird unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kostenentwicklung die

abgezinste voraussichtliche Beitragsschuld zugrunde gelegt.

(1)

5tt
Veranlagung und Fälligkeit

Die wiederkehrenden Beiträge und Vorausleistungen darauf werden durch schriftlichen Bescheid

festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig; $ 15 Abs' 2 bleibt

unberührt,

(Z) Die Verbandsgemeinde setzt die Erhebungsgrundlagen für die wiederkehrenden Beiträge durch

Grundlagenbescheide gesondert fest. Die Grundlagenbescheide richten sich gegen den Beitrags-

pflichtigen.
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(3) Der Beitragsschuldner wirkt bei der Ermittlung der für die Beitragsfestsetzung erforderlichen

Sachverhalte mit. Bei ausbleibenden Angaben (Erhebungsformular) können die Veranlagungs-

grund lagen geschätzt werden.

s18
Benutzungsgebühren bei Einleitung in die öffentlichen Abwasseranlagen

(1) Die Benutzungsgebühr wird für die Einleitung von Schmutzwasser erhoben.

(2) Der Gebührensatz ist im gesamten Gebiet des Einrichtungsträgers einheitlich.

(3) Als Benutzungsgebühr wird die Differenz zwischen den nach 5 12 auf das Schmutzwasser entfal-

lenden entgeltsfähigen Kosten und den nach $ 13 Abs. 3 ermittelten Kosten erhoben.

(4) Soweit nach $ 2 einmalige Beiträge für das Schmutzwasser erhoben wurden, werden diese mit

dem betriebsgewöhnlichen, durchschnittlichen Abschreibungssatz aufgelöst.

5le
Benutzungsgebühren für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm

aus Kleinkläranlagen und Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben

(1) Für die Abfuhr und Beseitigung des aus geschlossenen Gruben anfallenden Schmutzwassers so-

wie des Fäkalschlamms aus Kleinkläranlagen wird die Schmutzwassergebühr nach 5 L8 erhoben.

(2) Die Gebührensätze sind im gesamten Gebiet des Einrichtungsträgers einheitlich.

(3) Soweit nach $ 2 einmalige Beiträge für das Schmutzwasser erhoben wurden, werden diese mit

dem betriebsgewöhnlichen, durchschnittlichen Abschreibungssatz aufgelöst,

s20
Gegenstand der GebührenPflicht

Der Gebührenpflicht unterliegen alle Grundstücke, die an eine öffentliche Abwasserbeseitigungsein-

richtung angeschlossen sind oder ihr Abwasser auf sonstige Weise in das Abwassernetz einleiten, sowie

die Grundstücke, deren Abwasser nicht oder nur teilweise leitungsgebunden durch den Einrichtungs-

träger entsorgt wird. Die Gebührenpflicht entsteht darüber hinaus mit jeder Einleitungvon Abwasser

in die Entwässerungseinrichtung.

521
Gebührenmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung

(1) Die Bemessung der Schmutzwassergebühr erfolgt nach der Schmutzwassermenge, die in die öf-

fentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. Berechnungseinheit für den Gebührensatz ist

1 Kubikmeter Schm utzwasser.

(2) Als in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt gelten
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1, die dem Grundstück aus öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen zugeführte

und durch Wasserzähler ermittelte Wassermenge/

2. die auf dem Grundstück gewonnene Wassermenge und

3. die tatsächlich eingeleitete Wassermenge, soweit diese sich nicht aus Wasser nach den Nrn' L

und 2 zusammensetzt,

Die in Nr. 2 und 3 genannten Wasser- und Schmutzwassermengen sind durch private Wasserzäh-

ler oder Abwassermesser zu messen und der Verbandsgemeinde für den abgelaufenen Bemes-

sungszeitraum bis zum l-5. Tag des folgenden Monats nachzuweisen'

Die Wasserzähler oder Abwassermesser müssen den Bestimmungen des Eichgesetzes entspre-

chen. Soweit die Verbandsgemeinde auf solche Messeinrichtungen verzichtet, kann sie als Nach-

weis über die Wassermengen nachprüfbare Unterlagen (Gutachten eines unabhängigen Sachver-

ständigen), die eine zuverlässige Schätzung der Wasser- oder Schmutzwassermenge ermögli-

chen, verlangen.

(3) Hat ein Wasserzähler oder ein Abwassermesser nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt, so

wird die Wasser- oder Schmutzwassermenge von der Verbandsgemeinde unter Zugrundelegung

des Verbrauchs bzw. der Einleitungsmenge des Vorjahres und unter Beachtung der begründeten

Angaben des Gebührenschuldners geschätzt.

(4) Zur Berücksichtigung nicht eingeleiteter Wassermengen bleiben bei der Bemessung der GebÜh-

ren für jeden Gebührenschuldner ohne besonderen Nachweis und Antrag IO% der Wasser-

menge nach Absatz 2 unberücksichtigt und werden abgesetzt.

(5) Eine über Absatz 4 hinausgehende Absetzung von Wassermengen setzt einen entsprechenden

Antrag voraus, der bis zum l-5. Januar des folgenden Jahres schriftlich bei der Verbandsgemeinde

eingegangen sein muss.

Abweichend davon ist der Antrag für die Absetzung von Wassermengen, die aufgrund von Was-

serrohrbrüchen im Bereich der Kundenanlage nicht eingeleitet wurden, innerhalb von L Monat

nach der Kenntnisnahme des Schadensfalls durch den Gebührenschuldner zu stellen.

(6) Für den Nachweis der abzusetzenden Wassermengen gilt Absatz 2SaIz 3 und 4 entsprechend,

Absatz 3 dagegen nicht.

(7) Sofern Gebührenschuldner an die öffentliche Kanalisation angeschlossene Kleinkläranlagen oder

geschlossene Abwassergruben selbst unterhalten, werden ihnen 5 %ihrer Schmutzwassermenge

abgezogen.

522
Gewichtung von Schm utzwasser

(1) Das eingeleitete Schmutzwasser wird gewichtet, wenn es im Verschmutzungsgrad vom häusli-

chen Schm utzwasser abweicht.

Die Befrachtung des Schmutzwassers wird durch eine qualifizierte Stichprobe oder

2-h Mischprobe nach

DIN 38409 H 4t/42 für Chemischen sauerstoffbedarf (csB),
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DtN 38409 H 51 für Biochemischen Sauerstoffbedarf in fünf Tagen (BSBs),

DIN 38405 D 11 für PhosPhat,

DIN 38409 H 34 für Stickstoff

ermittelt.

Die Untersuchung zur Befrachtung des Schmutzwassers wird von der Verbandsgemeinde durch

die Entnahme von bis zu 6 Proben pro Veranlagungszeitraum vorgenommen. Die Verbands-

gemeinde entscheidet im Einzelfall darüber, ob qualifizierte Stichproben oder 2-h-Mischproben

entnommen werden.

Der Ermittlung ist mindestens eine qualifizierte Stichprobe oder 2-h-Mischprobe pro Halbjahr

zugrunde zu legen. Dabei gilt das arithmetische Mittel aller im Erhebungszeitraum vorgenom-

menen Messungen.

(2) Der Verschmutzungsgrad des Schmutzwassers wird im Verhältnis zum häuslichen Schmutzwasser

festgestellt, Für häusliches Schmutzwasser gelten für eine Menge von 150 lje Einwohner und Tag

- auf eine Stelle hinter dem Komma abgewertet - folgende Werte:

cSB 70o mg/l

BSBs 350 me/l

Pges 15 mg/l

Stickstoff 60 mgll'

Bei Meßergebnissen bis zum Doppelten dieser Werte erfolgt keine Gewichtung hinsichtlich der

Verschmutzung. Überschreiten die gemessenen Werte das Doppelte der Werte für häusliches

Schmutzwasser, werden die gemessenen Ergebnisse durch die Werte nach Satz 1 geteilt. Für das

Verhältnis CSB/BSBs ist der jeweils höchste ermittelte Wert maßgeblich. Die sich ergebenden

Werte bilden auf eine Stelle nach dem Komma abgerundet den Verschmutzungsfaktor.

(3) Für die Gewichtung von Schmutzwasser wird festgestellt, wie hoch der jeweilige Anteil, gerundet

auf volle 5 %o, an den Kosten der Schmutzwasserbeseitigung ist für

1. die biologische und chemische Reinigung des Schmutzwassers und die Abwasserabgabe für

Schmutzwasser,

2. die Schmutzwasserbeseitigung im Übrigen.

(4) Der sich nach Abs. 3 Satz L Nr. L ergebende Vomhundertsatz wird mit dem Verschmutzungsfak-

tor des einzelnen Gebührenschuldners vervielfacht. Die Summe aus dem nach Abs. 3 Satz 1 Nr. 2

ermittelten Vomhundertsatz und dem nach Satz l- ermittelten Vomhundertsatz ergibt den

Vomhundertsatz, mit dem die tatsächliche Schmutzwassermenge bei der Gebührenberechnung

anzusetzen ist.

(5) Führen Messungen und Untersuchungen, deren Ursachen der Gebührenschuldner gesetzt hat,

zu einem höheren Verschmutzungsfaktor als dem bis dahin zugrunde gelegten, trägt der Gebüh-

rensch uldner die hierdu rch entstehenden Kosten.

(6) Der Gebührenschuldner kann im Falle des Absatzes 5 auf seine Kosten durch Gutachten eines

amtlich anerkannten nach 5 57 LWG hierfür zugelassenen Sachverständigen nachweisen, dass

für ihn ein geringerer Verschmutzungsfaktor anzusetzen ist. Der Gebührenschuldner hat die Ver-
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bandsgemeinde vor der Einholung eines Gutachtens schriftlich zu benachrichtigen. sie kann ver-

langen, dass die Messungen und untersuchungen regelmäßig wiederholt und ihr die Ergebnisse

vorgelegt werden.

523
Entstehung des Gebührenanspruches

(1) Der Gebührenanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für das abgelaufene Jahr'

(2) wechselt der Gebührenschuldner während des Jahres, entsteht der Anspruch damit für den ab-

gelaufenen Teil des Jahres. Bis zur Anzeige des Wechsels sind der bisherige und der neue Gebüh-

rensch uldner Gesamtschuld ner'

924
Vorausleistungen

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes werden von der Verbandsgemeinde Vorausleistungen auf

die Gebühren verlangt. Die Höhe richtet sich nach der Gebührenschuld des Vorjahres'

(2) Vorausleistungen werden mit je einem Viertel des Betrages nach Absatz L satz 2 am t5' Februar,

L5. Mai, 1-5. August und l-5. November erhoben'

92s
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner sind die Grundstückseigentümer und dinglich Nutzungsberechtigten' Neben

diesen sind Mieter und pächter entsprechend des von ihnen verursachten Anteils der Gebühren

Gebührenschuldner.

(Z) Miteigentümer oder mehrere aus gleichem Grunde Berechtigte Sind Gesamtschuldner

s26
Fälligkeiten

Die Gebühren werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe

des Bescheides fällig; 5 24 Absatz 2 bleibt unberührt'
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IV. ABSCHNITT: AUFWENDUNGSERSATZ TÜN CNUNDSTÜCKSANSCHLÜSSE

UND GEBÜHREN FÜR DIE VORNAHME VON ABWASSERUNTERSU.

CHUNGEN UND GENEHMIGUNG ZUM ANSCHLUSS, ZUM EINLEITEN

U N D ABNAH M E D ER G RU N DSTÜCKS ENTWASSERU N GSAN LAG E

5zt
Aufwendungsersatz für Grundstückshausanschlüsse

(1) Die beitragsfähigen Aufwendungen nach S 2 Abs. 2 Nr. 2 umfassen die Aufwendungen im öffent-

lichen Verkehrsraum für die Herstellung und Erneuerung einer Anschlussleitung je Grundstück

bei Mischsystem und zweier Anschlussleitungen je Grundstück bei Trennsystem sowie des Kon-

troll- und Übergabeschachtes auf dem privaten Grundstück, soweit er vom Einrichtungsträger

hergestellt wird.

(2) Soweit Aufwendungen für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen im öffentlichen Ver-

kehrsraum nicht in die beitragsfähigen Aufwendungen einbezogen worden sind, und die An-

schlüsse noch nicht betriebsfertig hergestellt wurden, sind die Aufwendungen in der tatsächlich

entstandenen Höhe zu erstatten.

(3) Die Aufwendungen für die Herstellung und Erneuerung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitun-

gen, soweit sie innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes verlegt werden, sind in der tatsächlich

entstandenen Höhe zu erstatten,

(4) Aufwendungen für Anderungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücksanschlussleitun-

gen nach Abs. 1 und 2, die von dem Grundstückseigentümer, den dinglich Nutzungsberechtigten

oder dem auf dem Grundstück Gewerbetreibenden verursacht wurden, sind in der tatsächlich

entstandenen Höhe zu erstatten.

(5) Erstattungspflichtig ist, wer bei der Fertigstellung, Erneuerung, Anderung oder Unterhaltung Ei-

gentümer oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstücks ist.

(6) Vor Durchführung der Maßnahme kann eine Vorauszahlung bis zur Höhe der geschätzten Bau-

kosten verlangt werden.

(7) Der Aufwendungsersatz wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Be-

kanntgabe des Bescheides fällig.

9ze
Aufwendungsersatz für Abwasseruntersuchungen

(i) Die Verbandsgemeinde kann für die Vornahme von Abwasseruntersuchungen nach $ 6 der All-

gemeinen Entwässerungssatzung der Verbandsgemeinde Aufwendungsersatz von den Eigentü-

mern und dinglich Nutzungsberechtigten der Grundstücke verlangen, auf denen gewerbliche o-
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der sonstige Abwässer anfallen, deren lnhaltsstoffe bei Einleitung in das Abwassernetz die Be-

sorgnis einer Gefährdung rechtfertigen, insbesondere bei Überschreitung einer der Richtwerte

nach Anhang L der Allgemeinen Entwässerungssatzung.

Für die Aufwendungen, die der Verbandsgemeinde gemäß 5 58 Abs, 2 LWG für die Erfüllung von

Überwachungspflichten von Abwasseranlagen, für die sie von der Abwasserbeseitigungspflicht

befreit ist, anfallen oder ihr zusätzlich auferlegt werden (2. B. Funktionskontrolle und Messung

der Ablaufwerte), kann sie von den Nutzungsberechtigten des Grundstückes Ersatz für die hier-

du rch bedingten Aufwend ungen verlangen.

(2) Der Aufwendungsersatz bemisst sich nach den Kosten, die der Verbandsgemeinde für die Abwas-

seruntersuchung - insbesondere durch die lnanspruchnahme Dritter - entstehen.

(3) Werden Abwasseruntersuchungen durch Mieter oder Pächter verursacht, so sind diese neben

den Grundstückseigentümern und dinglich Nutzungsberechtigten Schuldner des Aufwendungs-

ersatzes.

(4) Der Aufwendungsersatz wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Be-

kanntgabe des Bescheides fällig.

$2e
Gebühren für die Bearbeitung eines Antrages auf Genehmigung zum Anschluss an eine öffentliche

Abwasseranlage und zum Einleiten von Abwasser und die Abnahme der Grundstücksentwässe-
rungsanlage

(1) Für die Bearbeitung eines Antrages auf Genehmigung zum Anschluss an eine öffentliche Abwas-

seranlage und zum Einleiten von Abwasser nach $ L7 der Allgemeinen Entwässerungssatzung

und die Überprüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen nach 5 18 Abs. 4 der Allgemeinen

Entwässerungssatzu ng erhebt die Verbandsgemeinde eine Verwaltungsgebühr.

(2) Die Höhe der Gebühr wird durch Beschluss des Verbandsgemeinderates festgesetzt und öffent-
lich bekannt gemacht.

(3) Die Gebühr wird in der Entwässerungsgenehmigung schriftlich festgesetzt und einen Monat nach

Bekan ntgabe des Bescheides (Entwässerungsgeneh migunS) fällig.

V. ABSCHNITT: ABWASSERABGABE

$30
Abwasserabgabe für Kleineinleiter

(1) Die Abwasserabgabe für Einleiter, die weniger als B cbm je Tag Schmutzwasser aus Haushaltun-

gen und ähnliches Schmutzwasser unmittelbar in ein Gewässer oder in den Untergrund einleiten
(5 g nns. 2 Satz 2 des Abwasserabgabengesetzes), erhebt die Verbandsgemeinde unmittelbar

von den Abgabeschuldnern nach Absatz 4.
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(Z) Die Abgabe wird nach der Zahl der auf dem Grundstück wohnenden Einwohner berechnet. Maß-

gebend ist deren Zahl am 30. Juni des Jahres, für das die Abgabe zu entrichten ist. Der Abgaben-

anspruch beträgt je Einwohner jährlich 17,89 €'

(3) Der Abgabenanspruch entsteht jeweils am 31. Dezember eines Kalenderjahres. Die Abgabe-

schuld endet mit Ablauf des Jahres, in dem die Einleitung entfällt und dies der Verbandsgemeinde

schriftlich mitgeteilt wird.

(4) Abgabeschuldner ist, wer im Bemessungszeitraum Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtig-

ter des Grundstücks ist. Mehrere Abgabenschuldner sind Gesamtschuldner.

(5) Die Abgabe ist am 15. Februar des folgenden Jahres fällig, soweit nicht ein späterer Zeitpunkt

festgesetzt wird.

S31
Abwasserabgabe für Direkteinleiter

Wird die Abwasserabgabe nicht unmittelbar festgesetzt und wird die Verbandsgemeinde insoweit ab-

gabepflichtig, so wird diese Abwasserabgabe in vollem Umfang vom Abwassereinleiter angefordert.

Sie wird einen Monat nach Bekanntgabe der Anforderung fällig'

Vl. ABSCHNITT: INKRAFTTRETEN

$sz
lnkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 0L, August 2021 in Kraft.

(Z) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbesei-

tigung der Verbandsgemeinde vom 18. Dezember 2018 in der ab 01. Januar 2019 gültigen Fas-

sung außer Kraft.

(3) Soweit Abgabenansprüche nach der auf Grund von Absatz 2 aufgehobenen Satzung entstanden

sind, gelten die bisherigen Regelungen weiter.

Ki rch h ei m bolan den, 07 .O7 .TOZL

\

Haas

Bürgermeister

02

M

Verbandsgemeindewerke Kirchheimbolanden



Seite 20Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 07.07 .2O21 (gültig ab 01.08.2021)

Anlage Lzu S L Abs. 3

Funktionsbezogene Aufteilung von Kosten und Aufwendungen

Bei der Aufteilung von lnvestitionsaufwendungen und investitionsabhängigen Kosten von im Misch-

system betriebenen Einrichtungsteilen werden folgende Vomhundertsätze zugrunde gelegt:

Kostenstelle Schmutzwasser Niederschlagswasser

1. biologischer Teil der Kläranlage einschließ-

lich Schlammbehandlun

ßo% 0%

2. mechanischer, hydraulisch bemessener Teil

der Kläranla

s0% 50 o/o

3. Regenklärbecken und Regenentlastungs-

bauwerke

0% r00%

4. Verbindungssammler (doppelter Trocken-

wetterabfluss z l. Fremdwasser

50% so%

5. andere Leitun en Flächen kanalisation 40% 60%

6. Pumpanlagen je nach Zuordnung sind die %-Sätze des

hydraulischen Teils der Kläranlage oder der

entsprechenden Leitun n maßgebend

7. Hausanschlüsse 55% 45%

Die von den Kostenstellen nach Satz 1Nr. l bis 3 nicht erfassten sonstigen lnvestitionsaufwendungen

und investitionsabhängigen Kosten der Kläranlage, insbesondere für Grundstücke (einschl. Erwerbs-

kosten, Außenanlagen, Betriebs- und Wohngebäude, Energieversorgung, Planung und Bauleitung)sind

im Verhältnis der Investitionsaufwendungen für die Kostenstellen nach Satz 1 Nr. L bis 3 auf diese oder

als selbstständige Kostenstellen auf Schmutz- und Niederschlagswasser aufzuteilen.

Der Anteil der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen an den lnvestitionsaufwendungen und

den investitionsabhängigen Kosten wird mit 35 % der Aufwendungen und Kosten für die Niederschlags-

wasse rbeseiti gu ng an gesetzt.

Soweit Abweichungen in Einzelfällen die Erheblichkeitsgrenze überschreiten, kann die Aufteilung nach

Wassermengen angezeigt sein'

03
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Es wird auf S 24 Abs. 5 der Gemeindeordnung hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf

Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach Bekanntmachung als von Anfang

an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

L. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder

die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,

oder

Z. vor Ablauf der in Satz L genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder

jemand die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung

unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-

macht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz2 Nr.2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz L

genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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ln der Plab ganz ot€n

-2- Donnersbergkreis

BEKANNTMACHUNG

Über die Genehmigung der Veräußerung des nachstehenden Grundbesitzes ist nach dem Grund-
stückverkehrsgesetz (S 2fD zu entscheiden.

Grundbuch des Amtsgerichts Rockenhausen von Kriegsfeld, Blatt 1343, Gemarkung
Kri

Land-/Forstwirte die zur Aufstockung lhres Betriebes am Enrverb des Grundbesitzes interessiert sind,
werden gebeten, dies der Unteren Landwirtschaftsbehörde bei der Kreisvenualtung
Donnersbergkreis (Abt. 8) innerhalb von zehn Tagen ab Erscheinungstag dieser Bekanntmachung
schrift lich mitzuteilen.

Kirchheim bolanden, den 05.07 .2021
Kreisvenva ltung Donnersbergkreis
lm Auftrag

Mattern

Flst. Nr. Nutzungsart Gewanne Flächengröße

585 Waldfläche Dammenryald 3,5880 ha
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-2-
ln da PfdL gam ob€n

Donnersbergkrels

BEKANNTMACHUNG

Über die Genehmigung der Veräußerung des nachstehenden Grundbesitzes ist nach dem Grund-
stückverkehrsgesetz (S 2ff) zu entscheiden.

Grundbuch des chts Rockenhausen von Blatt 481 Gemarku sfeld

Land-/Forstwirte die zur Aufstockung lhres Betriebes am Erwerb des Grundbesitzes interessiert sind,
werden gebeten, dies der Unteren Landwirtschaftsbehörde bei der Kreisverwaltung
Donnersbergkreis (Abt. 8) innerhalb von zehn Tagen ab Erscheinungstag dieser Bekanntmachung
schriftlich mitzuteilen.

Kirchheim bolanden, den 06.07 .2021
Kreisvenrualtung Donnersbergkreis
lm Auftrag

Mattern

FlächengrößeFlst. Nr. Nutzungsart Gewanne

Waldfläche Weiherwald 5.120 m2371


